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Prozent deutlich höhere Anteile mit Arbeitslosigkeit. Besonders ge-
ringe Werte verzeichnen hingegen Baden-Württemberg (8 %) und Bay-
ern (7 %). Einer ausschließlich geringfügigen Beschäftigung ohne 
Arbeitnehmerbeitrag gehen in Gesamtdeutschland am 31.12.2023 
rund 4 Prozent der Versicherten mit Kindererziehungszeiten nach. 
Der Anteil liegt dabei in den ostdeutschen Bundesländern und auch in 
Berlin durchgängig bei rund 1 Prozent deutlich unter dem in den west-
deutschen Bundesländern. 

 

Abbildung 18: Frauen mit (ggf. imputierten) Kindererziehungszeiten nach priorisiertem 
Versicherungsstatus und Bundesland am 31.12.2023 - Hochrechnung 

 
 

Insgesamt zeigt sich, dass ungeachtet einiger regionaler Unterschiede 
Zeiten der Kinderziehung in den ersten drei Jahren nach der Geburt 
von Kindern einen substanziellen Beitrag zur Alterssicherung von El-
tern in der gesetzlichen Rentenversicherung leisten. 
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Empfänger von Arbeitslosengeld und Arbeitslosengeld II 

 
 

 

 

 

 

Weitere Informati-
onen bietet die 
Broschüre: 

 

Beziehende von Arbeitslosengeld (ALG, Leistungsbezug nach SGB III) 
sind in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert. Von der 
Bundesagentur für Arbeit werden Beiträge zur gesetzlichen Rentenver-
sicherung gezahlt. Beim Arbeitslosengeld wird die Höhe der Beiträge 
auf Grundlage von 80 Prozent des vorherigen monatlichen Bruttoar-
beitsverdiensts berechnet. Empfänger von Arbeitslosengeld II hingegen 
sind seit 2011 nicht mehr pflichtversichert. Zeiten mit Bezug von ALG 
II wurden in den Jahren 2011 und 2012 nur dann als Anrechnungszei-
ten gewertet, sofern keine Pflichtversicherung bei der gesetzlichen Ren-
tenversicherung vorlag. Seit 2013 sind Zeiten mit Bezug von ALG II 
prinzipiell Anrechnungszeiten, unabhängig davon, ob parallel ein an-
derer Versicherungstatbestand vorliegt.  

Anrechnungszeiten werden auch für arbeitslos gemeldete Personen an-
erkannt, die keinen Anspruch auf ALG oder ALG II haben, sofern der 
Arbeitslosigkeit eine Versicherung als Beschäftigter oder Selbstständi-
ger vorausging oder die betreffende Person unter 25 Jahren alt ist. Die-
ser Personenkreis ist in den Versichertenkonten jedoch untererfasst, da 
häufig erst im Rahmen einer Kontenklärung Zeiten der Arbeitslosigkeit 
ohne Leistungsbezug gespeichert werden. Anrechnungszeiten wegen 
Arbeitslosigkeit ohne ALG II-Bezug werden in diesem Abschnitt deshalb 
nicht ausgewiesen. 

Die Angaben aus den Daten der Versicherten eines Berichtsjahres 
über den Leistungsbezug nach SGB II und III bilden nur einen Aus-
schnitt der Arbeitslosenstatistik ab, wie sie von der Bundesagentur für 
Arbeit berichtet wird (vgl. Infobox S. 25). Deshalb wird im Folgenden 
nur auf die Entwicklung der Versicherten mit Bezug von ALG/ALG II 
über die Zeit eingegangen und auf weitere räumliche und demografi-
sche Untergliederungen verzichtet. Grundsätzlich muss bei der Inter-
pretation der Zeitreihe außerdem berücksichtigt werden, dass die 
Arbeitsmarktsituation am Ende eines Kalenderjahres auch durch die 
Wetterlage beeinflusst wird, da es saisonbedingt vor allem im Bauge-
werbe zu einem Anstieg der Beziehenden von Arbeitslosengeld 
kommt. Je nachdem, ob es einen frühen oder späten Wintereinbruch 
gibt, steigen die Arbeitslosenzahlen bereits im Dezember oder erst im 
Januar. 

Zwischen 2013 und 2023 nahm die Zahl der Versicherten mit Arbeits-
losengeldbezug (SGB III) um 10,3 Prozent auf zuletzt 0,85 Millionen 
Personen ab (Abbildung 19). In den Jahren 2013 bis 2019 verringerte 
sich die Zahl der Arbeitslosengeldempfänger sukzessive. Im ersten 
Jahr der Corona-Pandemie 2020 kam es zu einem starken Anstieg auf 
0,97 Millionen Arbeitslosengeldbezieher. Im Folgejahr 2021 ging die 
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Zahl der Arbeitslosengeldbezieher dann wieder stark zurück. Auf-
grund der sich eintrübenden Wirtschaft stieg die Zahl der Arbeitslo-
sengeldbezieher von 2022 auf 2023 um 12 Prozent auf 0,85 Millionen 
an. 

In Abbildung 19 ist für das Berichtsjahr 2021 zum ersten Mal die Zahl 
der Personen ausgewiesen, die parallel zu einem Arbeitslosengeldbe-
zug nach dem SGB III auch Arbeitslosengeld II bezogen. Deren Zahl 
beträgt am Jahresende 2023 0,07 Millionen. In den Jahren bis 2020 
wurden diese Fälle lediglich unter den ALG-II-Empfangenden ausge-
wiesen, so dass sich im Berichtsjahr 2021 ein statistischer Sonderef-
fekt bei der Zahl der Leistungsempfänger nach dem SGB III zeigt. 

 

Abbildung 19: Entwicklung der wegen Bezuges von Leistungen nach dem SGB II und III Ren-
tenversicherten am Jahresende, 2013 bis 2023 

 
 

Zum Jahresende 2023 gab es 3,72 Millionen Anrechnungszeitversi-
cherte mit einem Leistungsbezug nach dem SGB II. Nach Rückgängen 
in den Jahren 2018 und 2019 führte die Corona-Pandemie 2020 nur 
zu einem geringen Anstieg der ALG-II-Bezieher von 3 Prozent, welcher 
2021 wieder stark zurückging und bis 2023 wiederum anstieg. Der 
aktuelle Anstieg begründet sich in der starken Zunahme an ALG-II-
Beziehern mit ukrainischer Staatsbürgerschaft (vgl. Infobox, S. 67)  
und der sich eintrübenden Wirtschaft. 
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Rentenbezieher mit Arbeitslosengeld und ALG-II -Bezug 

Neben den zuvor beschriebenen Arbeitslosengeld- und ALG II –Emp-
fängern ohne Versichertenrentenbezug gab es zum Jahresende 2023 
rund 36.000 Arbeitslosengeldempfänger mit Alters- oder Erwerbs-
minderungsrentenbezug. Arbeitslosengeld II empfingen rund 
39.000 Versichertenrentner.
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Selbstständige 

 

Weitere Informatio-
nen bietet die Bro-
schüre: 

 

 

Nur ein Teil der Selbstständigen unterliegt der Versicherungspflicht 
in der gesetzlichen Rentenversicherung und ist damit per Gesetz 
pflichtversichert. Dazu zählen unter anderem Handwerker, Künstler 
und Publizisten, freiberufliche Hebammen und Entbindungspfleger 
oder Lehrer. Bei den Handwerkern besteht die Möglichkeit, sich 
nach einer Pflichtbeitragszeit von 18 Jahren von der Versicherungs-
pflicht befreien zu lassen. 

Die Versicherungspflicht leitet sich jedoch nicht nur über den ausge-
übten Beruf ab, sondern weitere Kriterien können zu einer Versiche-
rungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung führen. So 
besteht für diejenigen Selbstständigen Versicherungspflicht, welche 
auf Dauer und im Wesentlichen für einen Auftraggeber tätig sind, 
keine versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen und in 
der Summe mehr als 450 Euro monatlich verdienen. Hierbei ist im 
Einzelfall zu entscheiden, ob eine Selbstständigkeit auch sachlich ge-
geben ist oder die Tätigkeit vielmehr den arbeitsrechtlichen Charak-
ter einer normalen abhängigen Beschäftigung hat (sog. 
Scheinselbstständigkeit).  

 

 Nur ein geringer Anteil der Selbstständigen zahlt Beiträge in die 
gesetzliche Rentenversicherung 

Die Statistik der rentenversicherten Selbstständigen gibt keinen Auf-
schluss über den Umfang der selbstständig Erwerbstätigen in 
Deutschland, weil ein Großteil der Selbstständigen nicht der Versi-
cherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung unterliegt. 
Das Statistische Bundesamt weist im vierten Quartal 2022 eine Zahl 
von rund 3,88 Millionen Selbstständigen und mithelfenden Fami-
lienangehörigen aus. Zum Vergleich: Am 31. Dezember 2022 gab es 
0,35 Millionen Selbstständige (ohne Versichertenrentenbezug), die 
für diesen Monat Pflichtbeiträge in die gesetzliche Rentenversiche-
rung gezahlt haben. Die Frage, wie gut die Altersvorsorge Selbst-
ständiger ist, kann nicht allein mit Daten der Rentenversicherung 
beantwortet werden, da zahlreiche Selbstständige auch über eine 
freiwillige Versicherung in der GRV, Versorgungskassen oder pri-
vate Altersvorsorgepläne abgesichert sind. Der Alterssicherungsbe-
richt der Bundesregierung, der einmal pro Wahlperiode 
herausgegeben wird, liefert Erkenntnisse hierzu anhand der Befra-
gungsdaten. Im letzten Alterssicherungsbericht aus dem Jahr 2020 
zeigt sich, dass die Alterseinkünfte der ehemals Selbstständigen 
deutlich ungleicher verteilt sind als bei den ehemals abhängig Be-
schäftigten. 
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Auch Selbstständige, die nicht kraft Gesetzes versichert sind, können 
innerhalb von fünf Jahren nach Aufnahme ihrer Tätigkeit die Versi-
cherungspflicht beantragen. Alle anderen Selbstständigen können der 
Rentenversicherung auf Antrag als freiwillig Versicherte beitreten. 
Freiwillig versicherte Selbstständige werden allerdings in der Statistik 
der Deutschen Rentenversicherung nicht als Selbstständige erfasst, 
sondern als freiwillig Versicherte ausgewiesen (vgl. S. 59). 

 

Abbildung 20: Rentenversicherte Selbstständige, 2012 bis 2022 

 
 

Ähnlich wie bei den Pflegepersonen, liegen Zahlen zu den Selbststän-
digen aus dem aktuellen Berichtsjahr 2023 nur unvollständig vor, da 
aufgrund verspäteter Zahlungseingänge die Eintragung der Zeiten in 
das Versicherungskonto in einigen Fällen erst nach dem Auswertungs-
termin für die Versichertenstatistik erfolgt. Die in diesen Abschnitt 
ausgewiesenen Zahlen zu den Selbstständigen beziehen sich daher auf 
die aktualisierten Daten zum Berichtsjahr 2022. 

Abbildung 20 zeigt die Entwicklung der Zahl der rentenversicherten 
Selbstständigen in den vergangenen zehn Jahren. Seit 2012 stieg ihre 
Zahl um 23 Prozent, von 283.000 auf 347.000. Die Entwicklung geht 
vor allem auf den Zuwachs bei den „anderen kraft Gesetzes Versicher-
ten“ (Steigerung um 61 %), zu denen auch die arbeitnehmerähnlichen 
Selbstständigen gehören, sowie bei den versicherten selbstständigen 
Künstlern und Publizisten (plus 6 %), zurück. Eine Zunahme um 
88 Prozent gab es auch bei der kleinen Gruppe der auf Antrag pflicht-
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versicherten Selbstständigen. Eine Ursache dieser ab 2013 einsetzen-
den Entwicklung mag die Einführung der Rente für besonders lang-
jährig Versicherte sein, bei der Zeiten freiwilliger Beiträge im 
Gegensatz zu Zeiten mit Pflichtbeiträgen nur mit Einschränkungen an-
gerechnet werden. Recht konstant war die Zahl der Handwerker (plus 
21 %). Neben den selbstständigen Pflichtversicherten ohne Versi-
chertenrentenbezug gab es zum Jahresende 2022 nur eine sehr ge-
ringe Anzahl von rund 4.300 Selbstständigen mit Alters- oder 
Erwerbsminderungsrentenbezug.
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Pflegepersonen  
 

Weitere Informatio-
nen bietet die Bro-
schüre: 

 

Für Angehörige, die regelmäßig und über eine längere Zeit eine pfle-
gebedürftige Person betreuen, werden Rentenversicherungsbeiträge 
von den Pflegekassen gezahlt. Voraussetzung für eine Versicherung als 
Pflegeperson ist, dass der oder die pflegende Angehörige als Pflegeper-
son gemäß dem XI. Sozialgesetzbuch anerkannt ist und keiner Er-
werbsarbeit mit einer durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit 
von über 30 Stunden nachgeht. 

Zweites Pflegestärkungsgesetz  

Mit dem zweiten Pflegestärkungsgesetz wurde 2017 ein neuer Pflege-
bedürftigkeitsbegriff eingeführt. Die bisherigen drei Pflegestufen wur-
den durch fünf Pflegegrade ersetzt und ein neues 
Begutachtungsverfahren wurde eingeführt. Auch die Anforderungen 
an die Versicherungspflicht der nicht erwerbsmäßig tätigen Pflegeper-
sonen nach §3 S.1 Nr. 1a SGB VI wurden neu geregelt. Rentenversi-
cherungsbeiträge werden seither für Pflegepersonen von zu 
pflegenden Personen mit mindestens Pflegegrad zwei gezahlt. Bis 
Ende 2016 war dies ab Pflegestufe eins der Fall. Mit dem zweiten Pfle-
gestärkungsgesetz wurde zusätzlich die erforderliche wöchentliche 
Pflegezeit von 14 auf 10 Stunden gesenkt. Neu eingeführt wurden die 
Mindestpflegetage, nach denen die Pflege an mindestens zwei Tagen 
in der Woche erbracht werden muss. Auch pflegerische Betreuungs-
maßnahmen in Form von Begleitung, Beschäftigung und Beaufsichti-
gung werden nun bei der Ermittlung der Pflegezeit berücksichtigt.  

 

Die Höhe der Beitragszahlung durch die Pflegekassen in die gesetzli-
che Rentenversicherung richtet sich nach der pflegebedürftigen Per-
son und nach dem Pflegeaufwand der betreuenden Person. Je höher 
die Pflegestufe und je länger die Pflegezeit, desto höher der Beitrag. 
Der maximale monatliche Beitrag im Berichtsjahr 2022 entspricht 
0,94 Entgeltpunkten. Es werden also annähernd so hohe Rentenan-
wartschaften erworben wie bei einem Verdienst in Höhe des Durch-
schnittseinkommens. Eine detaillierte Analyse der Pflegepersonen 
bietet auch das Fokuskapitel des Versichertenberichts 2019.  

Zahlen zu den Pflegepersonen aus dem aktuellen Berichtsjahr 2023 
liegen nur unvollständig vor, da ein beträchtlicher Teil der Sozialver-
sicherungsmeldungen für Pflegepersonen für das abgelaufene Be-
richtsjahr erst nach dem Auswertungstermin für die 
Versichertenstatistik eintrifft. Die in diesen Abschnitt ausgewiesenen 
Zahlen zu den Pflegepersonen beziehen sich daher sämtlich auf die 
aktualisierten Daten zum Berichtsjahr 2022. 
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Abbildung 21: Entwicklung der Anzahl rentenversicherter Pflegepersonen, 2012 bis 2022 

 

 

Abbildung 21 gibt einen Überblick über die Zahl der rentenversicher-
ten Pflegepersonen am Jahresende zwischen 2012 und 2022. Nach 
aktualisierten Zahlen waren am Jahresende 2022 1,1 Millionen Pfle-
gepersonen (ohne Versichertenrentenbezug) gemeldet, etwa 757.000 
mehr als zehn Jahre zuvor. Allerdings war die Entwicklung Schwan-
kungen unterworfen. Bis 2012 sank die Zahl der rentenversicherten 
Pflegepersonen leicht. Seit dem Jahr 2013 ist ein leichter Anstieg der 
Zahl der rentenversicherten Pflegepersonen zu beobachten. 2017 kam 
es vor allem in Folge des zweiten Pflegestärkungsgesetzes beinahe zu 
einer Verdopplung der Zahl der Pflegepersonen. Auf eine Pflegeperson 
kommen in Deutschland statistisch rund 2,6 zu pflegende Personen: 
Laut der zweijährig erscheinenden Pflegestatistik des Statistischen 
Bundesamtes wurden zum Jahresende 2022 3,51 Millionen Pflegebe-
dürftige der Pflegegrade 2 bis 5 zu Hause versorgt, davon 2,55 Millio-
nen allein durch Angehörige gepflegt. 
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Abbildung 22: Zusammensetzung der rentenversicherten Pflegepersonen nach Geschlecht, 
Alter und Erwerbsstatus am Jahresende 2012 und 2022 

 
 

Abbildung 22 gibt einen Überblick über die Zusammensetzung der 
Pflegepersonen (ohne Rentenbezug) nach dem Geschlecht, dem Alter 
sowie nach dem Erwerbsstatus, in den Jahren 2012 und 2022. Bei 
diesem Zeitvergleich muss berücksichtigt werden, dass seit 2017 auch 
das zweite Pflegestärkungsgesetz einen Einfluss auf die betrachteten 
Ergebnisse bzw. auf die zugrundeliegenden Fallgruppen hatte. 

Die überwiegende Mehrheit der rentenversicherten Pflegepersonen 
sind Frauen. Im Zeitraum zwischen 2012 und 2022 nahm der Anteil 
der als Pflegeperson versicherten Männer um 4,5 Prozentpunkte auf 
14 Prozent zu. Pflegeaufgaben kommen meist auf Menschen in der 
zweiten Lebenshälfte zu. Rund 82 Prozent der Pflegepersonen (ohne 
Versichertenrentenbezug) im Jahr 2022 sind 40 Jahre und älter. Unter 
den Pflegepersonen waren 56,1 Prozent am Jahresende 2022 zusätz-
lich noch als Beschäftigte oder Selbstständige versichert, dies ent-
spricht 13,3 Prozentpunkten mehr als noch 2012. Nicht berücksichtigt 
sind hierbei außerdem jene berufstätigen Pflegepersonen, die neben 
der Pflege mehr als 30 Wochenstunden erwerbstätig sind. Aufgrund 
ihrer weitreichenden Einbindung am Arbeitsmarkt werden für sie 
keine Rentenversicherungsbeiträge als Pflegeperson geleistet. Der An-
teil der Pflegepersonen, die Arbeitslosengeld oder Arbeitslosengeld II 
beziehen, lag 2022 ungefähr auf der gleichen Höhe wie 2012. Dagegen 
nahm der Anteil der ausschließlich als Pflegepersonen versicherten 
Menschen im selben Zeitraum um 13,6 Prozentpunkte ab. 
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Pflegepersonen mit Rentenbezug 

Neben den zuvor beschriebenen Pflegepersonen ohne Versicherten-
rentenbezug gab es zum Jahresende 2022 rund 181.000 Pflegeperso-
nen mit Alters- oder Erwerbsminderungsrentenbezug. Von diesen 
bezogen 13 Prozent eine Teilrente.  
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Freiwillig Versicherte 
 

Weitere Informati-
onen bietet die Bro-
schüre: 

 
 

Personen in Deutschland und deutsche Staatsangehörige, die ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben, können sich freiwillig in der 
gesetzlichen Rentenversicherung versichern, sofern sie nicht versiche-
rungspflichtig sind und noch keine Vollrente wegen Alters beziehen. 
Freiwillig Versicherte zahlen monatlich einen von ihnen selbst be-
stimmten Beitrag, der zwischen dem gesetzlich festgelegten Mindestbei-
trag und dem Höchstbeitrag liegt. In Höhe ihrer Beiträge erwerben 
freiwillig Versicherte entsprechende Rentenanwartschaften. Es werden 
darüber hinaus rentenrechtliche Zeiten angerechnet, die für die Erfül-
lung bestimmter Anspruchsvoraussetzungen notwendig sind.  

Die Mehrheit der freiwillig Versicherten (64,4 %) zahlte im Jahr 2023 
den Mindestbeitrag von monatlich 96,720 Euro, was der Beitragsleis-
tung eines versicherungspflichtigen Minijobs entspricht. Nur 7,3 Pro-
zent der freiwillig Versicherten zahlten im Kalenderjahr 2023 den 
monatlichen Höchstbeitrag von 1357,80 Euro. Das bedeutet, dass die 
erworbenen Rentenansprüche aus freiwilliger Versicherung in der 
Mehrzahl der Fälle gering sind. Neben der Höhe der Anwartschaften 
kann eine freiwillige Versicherung jedoch noch weitere Vorteile für die 
Versicherten haben. So werden freiwillige Beitragszahlungen bei der 
Wartezeit für die Rente wegen Alters4 berücksichtigt. In einigen Fällen 
gewährt eine freiwillige Versicherung durch Bestandsschutzregelungen 
zudem Schutz im Fall von Erwerbsminderung.  

 Am Jahresende 2023 gab es 0,19 Millionen freiwillig Versicherte ohne 
Rentenbezug in der gesetzlichen Rentenversicherung. Dies sind 
0,47 Prozent aller aktiv Versicherten am Ende dieses Berichtsjahres 
(siehe Abbildung 23). In den letzten Jahren ist sowohl die Zahl als auch 
der Anteil der freiwillig Versicherten an den aktiv Versicherten insge-
samt rückläufig. Die Zahl der freiwillig Versicherten sank gegenüber 
2013 um rund 83.400 Personen bzw. um 33 Prozent. 

   

 
4 Rente für besonders langjährig Versicherte mit Einschränkung. 
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Abbildung 23: Entwicklung der Anzahl der freiwillig Versicherten, 2013 bis 2023 

 
 

In den letzten Jahren ist die Zahl der freiwillig Versicherten unter 40 
Jahren prozentual deutlich gestiegen, wenn auch auf geringem abso-
lutem Niveau (Abbildung 24). Auch bei den über 60-Jährigen gab es 
einen teilweise demografisch bedingten Zuwachs. Es handelt sich hier 
um ältere Personen, die freiwillig Beiträge einzahlen, weil sie abschät-
zen können, welche Beitragszeiten noch notwendig sind, um die An-
spruchsvoraussetzungen für eine (vorzeitige) Altersrente zu erfüllen. 
Auch ist es möglich, dass sie vor 1984 die allgemeine Wartezeit erfüllt 
haben und sich freiwillig versichern, um weiterhin gegen das Risiko 
der Erwerbsminderung abgesichert zu sein. Stark abgenommen hat 
dagegen die Zahl freiwillig Versicherter im mittleren Alter, insbeson-
dere bei den 50- bis 60-Jährigen. Insgesamt ist weiterhin die Mehrzahl 
der freiwillig Versicherten über 50 Jahre alt. 

Während die Zahl der männlichen freiwillig Versicherten in den letz-
ten zehn Jahren um 40 Prozent zurück gegangen ist, waren es bei den 
Frauen nur 4 Prozent. Folglich ist der Anteil der Frauen an den frei-
willig Versicherten gestiegen. Dies gilt besonders für die Versicherten 
zwischen 40 und 60 Jahren. 
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Abbildung 24: Verteilung der freiwillig Versicherten nach Geschlecht und Alter, 2013 und 
2023 

 
 

Freiwillig Versicherte mit Rentenbezug 

Seit dem Flexirentengesetz im Jahr 2017 können auch bei Bezug einer 
vollen Rente wegen Alters bis zum Erreichen der RAG weiterhin frei-
willige Beiträge entrichtet werden. Gleiches gilt auch für Beziehende 
eine Erwerbsminderungsrente. Zum Jahresende 2023 gab es insge-
samt rund 2.000 freiwillig Versicherte mit Alters- oder Erwerbsmin-
derungsrentenbezug.  
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Versicherte mit ausländischer Staatsangehörigkeit 
 

Im letzten Jahrzehnt hat die Zahl der aktiv Versicherten mit ausländi-
scher Staatsbürgerschaft deutlich zugenommen. Lag der Anteil der ak-
tiv Versicherten mit nichtdeutscher Staatsbürgerschaft an allen aktiv 
Versicherten im Jahr 2013 noch bei 11,1 Prozent, stieg dieser auf 21,2 
Prozent im Jahr 2023 an. Insgesamt besitzen von 40,1 Millionen aktiv 
Versicherte am Jahresende 2023 rund 8,5 Millionen Menschen eine 
ausländische Staatsbürgerschaft (Abbildung 25). 

 

Abbildung 25: Entwicklung der Zahl der aktiv versicherten ausländischen Staatsangehöri-
gen, 2013 bis 2023 

 
 

Aktuelle Dynamiken bei der Entwicklung ausländischen Versicherten-
zahlen werden bei der Betrachtung der Zahl ausländischer Neuversi-
cherter innerhalb eines Berichtsjahres besonders deutlich. 2023 gab 
es über das Jahr hinweg5 rund 1,2 Millionen neue Versicherungsver-
hältnisse von ausländischen Staatsangehörigen. Die beiden Anstiege 
aus Abbildung 26 lassen sich mit der erhöhten Zuwanderung nach 
Deutschland aufgrund des Bürgerkrieges in Syrien 2015/16 und dem 
andauernden Krieg in der Ukraine 2022/23 erklären. 

 

 
5 Inkludiert sind Personen, die erstmalig ein Versichertenkonto im Berichtsjahr haben, unabhän-
gig davon ob sie am Ende des Jahres noch versichert sind. 
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Abbildung 26: Anzahl der Neuversicherten 2013 bis 2023 

 
 

Die Zahl der ausländischen Versicherten steht naturgemäß immer mit 
einem aktuellen oder historischen Zuwanderungsgeschehen in Zu-
sammenhang. Nicht alle im Jahr 2023 erstmals Versicherten mit aus-
ländischer Staatsangehörigkeit sind Personen, die in diesem Jahr nach 
Deutschland zugewandert sind. Neu als Versicherte erfasst werden 
auch in Deutschland geborene oder schon längere Zeit in Deutschland 
lebende ausländische Staatsbürger, die im Berichtsjahr ihr erstes Ver-
sicherungsereignis aufweisen. Gerade für große und bereits lange Zeit 
ansässige Zuwanderergruppen in Deutschland, wie türkische Staats-
angehörige, sind die Neuversicherten nur zum Teil auf die aktuelle Zu-
wanderung zurückzuführen. Auf der anderen Seite haben laut 
Migrationsbericht der Bundesregierung im Jahr  2023 etwa 33 Prozent 
der Personen mit eigener Migrationserfahrung eine deutsche Staats-
angehörigkeit. Sie werden somit nicht zu den ausländischen, sondern 
deutschen Versicherten gezählt (siehe auch Infobox „Methodik: Staats-
angehörigkeit und Migrationshintergrund). 
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 Methodik: Staatsangehörigkeit und Migrationshintergrund 

Laut Mikrozensus haben 29,7 Prozent der Bevölkerung in Deutsch-
land im Jahr 2023 einen Migrationshintergrund. Der Anteil der aktiv 
Versicherten mit ausländischer Staatsangehörigkeit beträgt hinge-
gen nur 21,2 Prozent. Grund für diese Differenzen sind vor allem die 
unterschiedlichen Konzepte hinter den Zahlen.  

Laut Definition des Statistischen Bundesamtes haben Personen einen 
Migrationshintergrund, sofern sie selbst oder mindestens ein Eltern-
teil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde, unab-
hängig davon, ob eine eigene oder familiäre Migrationserfahrung 
vorliegt. Die Staatsangehörigkeit hingegen bildet den rechtlichen Sta-
tus einer Person zu einem bestimmten Zeitpunkt ab und kann sich 
insofern auch über die Zeit für eine Person verändern. 

Die Staatsangehörigkeit der Versicherten wird als personenbezoge-
nes Merkmal gem. § 150 Abs. 2 SGB VI durch die Datenstelle der 
Deutschen Rentenversicherung (DSRV) in einer Stammsatzdatei ge-
pflegt. Diese Information dient unter anderem der Führung und Zu-
ordnung einer eindeutigen Versicherungsnummer, welche auch im 
Rahmen des Meldeverfahrens zur Sozialversicherung gem. Datener-
fassungs- und Übermittlungsverordnung (DEÜV) benötigt wird. Im 
Rahmen der DEÜV-Meldungen durch den Arbeitgeber oder eine an-
dere meldepflichtige Stelle wird die Staatsangehörigkeit gem. § 28a 
SGB IV an die Einzugsstelle übermittelt und bei einem Wechsel der 
Staatsangehörigkeit gemeldet. In den amtlichen Statistiken der ge-
setzlichen Rentenversicherung werden Mehrfachstaatsbürgerschaf-
ten nicht berücksichtigt. Liegt eine deutsche Staatsbürgerschaft 
neben anderen Staatsbürgerschaften vor wird diese priorisiert und 
alleinig ausgewiesen. 

Um eine Vergleichsbasis zu anderen amtlichen Statistiken zu schaf-
fen, wird die Staatsangehörigkeit in den Fokus gerückt. 

 

Neben der Anzahl der Versicherten mit ausländischer Staatsbürger-
schaft sind auch der Anteil ausländischer Beschäftigter in den letzten 
Jahren deutlich gestiegen. Im Jahr 2023 hat das Beschäftigungs-
wachstum ausländischer Beschäftigter den – vor allem demografisch 
bedingten - Rückgang der deutschen Beschäftigten mehr als ausgegli-
chen und somit insgesamt zu einem Wachstum der Beschäftigung ge-
führt (siehe Abbildung 27). 

Der Anstieg ausländischer Beschäftigter wirkt sich nicht nur punktuell 
positiv auf das Verhältnis der Beitragszahlenden zu Rentenbeziehen-
den aus, sondern auch mittelfristig. Denn ausländische Beschäftigte 
haben eine jüngere Altersstruktur als deutsche Beschäftigte. Sie sind 
im Schnitt stärker bei den jüngeren Kohorten (v.a. 25-39 Jährige) und 
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weniger stark bei den älteren Kohorten, wie den 55-59 Jährigen ver-
treten (siehe auch Blickpunktkapitel, Versichertenbericht 2024). Dies 
unterstreicht die Bedeutung der Arbeitskräftezuwanderung für die 
mittelfristige Basis der Beitragszahlenden in der gesetzlichen Renten-
versicherung. 

 

Abbildung 27: Entwicklung Beschäftigungszahlen, 2013 bis 2023 

 

 

Abbildung 28 zeigt die Entwicklung der Beschäftigten mit ausländi-
scher Staatsangehörigkeit nach Herkunftsregionen. Es wird der pro-
zentuale Anteil der Beschäftigten mit Staatsbürgerschaften aus 
verschiedenen Regionen an der Gesamtzahl der Beschäftigten in 
Deutschland für die Jahre seit 2004 dargestellt. 

Mit der Beschreibung von Veränderungen der letzten zwei Jahrzehnte 
wird verdeutlicht, dass das Zuwanderungsgeschehen nach Deutsch-
land nicht gleichförmig abläuft. Es ist durch rechtliche Rahmenbedin-
gungen, wirtschaftliche Bedingungen oder Fluchtursachen beeinflusst. 
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Abbildung 28:  Entwicklung Regionsanteile6 an den versicherungspflichtig Beschäftigten, 
2004 bis 2023 

 

 

Während nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem die Anwerbeabkom-
men mit den südeuropäischen Ländern, insbesondere Türkei und Ita-
lien, zu einer starken Zunahme Beschäftigter mit ausländischer 
Staatsangehörigkeit geführt haben, ist seit den 2000er Jahren vor al-
lem die Zahl der Beschäftigten aus den osteuropäischen EU-Staaten 
gestiegen. Lange Zeit waren Beschäftigte mit türkischer Staatsbürger-
schaft am stärksten vertreten. Ihr Anteil stieg von 2004 bis 2024 mo-
derat, aber stetig an, wurde jedoch im Jahr 2014 von den 
Beschäftigten mit osteuropäischer Staatsbürgerschaft überholt. Inner-
halb der Gruppe Osteuropa (EU) ist die Staatsbürgerschaft aus Polen, 
gefolgt von Rumänien und Kroatien die häufigste. Obwohl 2004 bereits 
acht osteuropäische Staaten der EU beitraten, galt für ihre Staatsbür-
ger keine Arbeitnehmerfreizügigkeit in Deutschland. Die teilweisen 
Beschränkungen fielen nach Ablauf einer Übergangsfrist am 1. Mai 
2011. Schon davor stieg die Zahl osteuropäischer Beschäftigter, nach 
dem Fall der Beschränkungen kam es ab 2011 nochmals zu einem 
deutlich stärkeren Anstieg, der in den letzten Jahren etwas abgeflacht 
ist, aber bis heute anhält. 

 
6 Die Aufteilung nach Regionen entspricht zu allen Betrachtungszeitpunkten der politischen Re-
alität von 2022. Das bedeutet zum Beispiel, dass Großbritannien immer der Gruppe weiteres 
Europa und Kroatien immer Osteuropa (EU) zugerechnet wird. 



VERSICHERTENGRUPPEN  67 
 

 

In den Jahren seit 2015 war die Zuwanderung zusätzlich durch 
Fluchtmigration aus Krisengebieten geprägt. 2022 und auch 2023 ka-
men aufgrund des Krieges besonders viele Personen aus der Ukraine 
nach Deutschland. Dadurch ist ein sprunghafter Anstieg von 2021 auf 
2022 bei den Beschäftigten aus der Gruppe „weiteres Europa“ zu er-
kennen. Außerdem gab es einen starken Beschäftigungszuwachs bei 
Staatsangehörigen aus den Westbalkanstaaten, insbesondere Serbien 
und Bosnien-Herzegowina, die im Zuge der Westbalkanregelung von 
2016 einen erleichterten Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt erhal-
ten haben. Bei den Ukrainern kam es neben dem Anstieg der Beschäf-
tigten um 45.000 Personen, zu einem erneuten Anstieg der 
Leistungsbeziehenden nach SGB II um 41.000 auf 460.000 Personen 
im Jahr 2023 (siehe Infobox „Auswirkungen des Krieges in der Ukra-
ine“). 

 

 Auswirkungen des Krieges in der Ukraine 

Aufgrund des Krieges kam es im Jahr 2022 zu 1,1 Millionen und 
2023 zu 0,3 Millionen Zuzügen aus der Ukraine. Diese haben seit 
Juni 2022 die Möglichkeit, Leistungen der Grundsicherung (Leis-
tungsempfang nach dem SGB II) zu beziehen und damit direkt Teil 
der Gruppe der aktiv Versicherten zu werden. Das unterscheidet sie 
von Asylwerbern aus anderen Staaten, die so lange Versorgungen 
aus dem Asylbewerbungsleistungsgesetz erhalten, wie ihr Asylan-
tragsverfahren oder Duldungsverfahren in Deutschland läuft. 

 

Die Entwicklung der Zahl an Beschäftigten aus Asien ist in erster Linie 
geprägt durch den starken Zustrom an Geflüchteten aus den Asylher-
kunftsländern Afghanistan, Irak, Iran, Pakistan, Somalia und Syrien. 
Neben diesen fünf asiatischen Staaten zählen noch Eritrea, Nigeria 
und Somalia zu den zahlenmäßig bedeutendsten nichteuropäischen 
Asylherkunftsländern.7 Die Zuwanderung der Geflüchteten wirkt sich 
aufgrund von erschwerten Ausgangsbedingungen erst mit Verzöge-
rung auch auf die Zahl der Beschäftigten aus. 

Mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz (FEG) hat der Gesetzgeber 
im Jahr 2020 verschiedene Neuregelungen getroffen, um rechtliche 
und bürokratische Hürden bei der Gewinnung von Fachkräften aus 
Nicht-EU- bzw. Nicht-EWG-Drittstaaten abzubauen. Dies betrifft die 
Erwerbsmigration von Fachkräften nach § 18 Abs. 3 AufenthG. Der 

 
7 Die Kategorisierung dieser acht Länder zu den Top-8-Asylherkunftsändern folgt einer übli-
chen Definition, die auch z. B. von der Bundesagentur für Arbeit verwendet wird. Sie inkludiert 
die nichteuropäischen Staatsbürgerschaften mit den meisten Asylerstanträgen 2012 bis Anfang 
2015. 
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Migrationsbericht der Bundesregierung weist für das Jahr 2023 ins-
gesamt 72.000 Aufenthaltstitel zum Zweck der Erwerbstätigkeit nach, 
darunter 41.000 Fachkräfte.  

Da die Beschäftigten die größte Untergruppe der aktiv Versicherten 
sind, zeigt sich eine ähnliche Migrationsdynamik bei den Versicherten 
wie bei den Beschäftigten. Für eine nähere Betrachtung sind in Abbil-
dung 29 die am häufigsten vorkommenden ausländischen Staatsange-
hörigkeiten unter den Versicherten inklusive deren 
Beschäftigungsanteil im Jahr 2023 abgebildet. 

 

Abbildung 29: Aktiv Versicherte und versicherungspflichtig Beschäftigte nach Ländern mit 
den meisten Staatsangehörigen am 31.12.2023 

 
 

Unter den am Jahresende 2023 aktiv Versicherten mit ausländischer 
Staatsbürgerschaft bilden türkische Staatsangehörige mit 1,1 Millio-
nen bei weitem die größte Gruppe. Stark vertreten sind auch hier die 
osteuropäischen EU-Länder wie Polen mit 630.000, Rumänien mit 
552.000 oder Bulgarien mit 248.000 Versicherten. Die deutlich gerin-
gere Beschäftigungsquote (Anteil versicherungspflichtig Beschäftigter 
an aktiv Versicherten) bei Personen mit Staatsbürgerschaften aus der 
Ukraine, Syrien oder Afghanistan spiegelt die oftmals schwierigen 
Startbedingungen Geflüchteter am Arbeitsmarkt wider. Allerdings zei-
gen die Daten der Deutschen Rentenversicherung einen positiven An-
stieg der Beschäftigungsquote im Zeitverlauf für diese Gruppe (s. 
Blickpunktkapitel, Versichertenbericht 2024). 
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Ausländische Versicherte mit Rentenbezug 

Neben den bis hier beschriebenen ausländischen Versicherten ohne 
Versichertenrentenbezug gab es zum Jahresende 2023 rund 
94.000 aktiv Versicherte Ausländer mit Alters- oder Erwerbsminde-
rungsrentenbezug.  
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VERSICHERTENENTGELTE 
 

 

 

 

Beschäftigte entrichten zusammen mit den Arbeitgebern auf Basis ih-
rer erzielten Entgelte bis zur Höhe der Beitragsbemessungsgrenze Bei-
träge an die Deutsche Rentenversicherung. Die Höhe des erzielten 
beitragspflichtigen Arbeitsentgelts ist zum einen entscheidend für die 
Berechnung der Entgeltpunkte und damit für die erworbenen Renten-
anwartschaften. Zum anderen bestimmen die jährlichen Verände-
rungsraten der Versichertenentgelte die Höhe der Rentenanpassung 
mit. Im Folgenden wird auf diese zwei Aspekte eingegangen. Da für 
Beschäftigte im ursprünglichen Bundesgebiet andere Bemessungs- 
und Berechnungsgrundlagen gelten als in den neuen Bundesländern 
einschließlich des Ostteils Berlins, differenzieren die folgenden Aus-
führungen immer nach alten und neuen Bundesländern. Bei den Ver-
sichertenentgelten aus Beschäftigung ohne Beitragsbesonderheiten 
wird die regionale Aufteilung über den Beschäftigungsort vorgenom-
men.  
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Entgelte aus versicherungspflichtiger Beschäftigung 
 

Die Verteilung der beitragspflichtigen Versichertenentgelte von versi-
cherungspflichtig Beschäftigten ohne Beitragsbesonderheiten gibt Auf-
schluss über Einkommensunterschiede und damit auch über 
Unterschiede bei den im Berichtsjahr erworbenen Rentenanwart-
schaften. Die Streuung der Jahresentgelte ergibt sich sowohl aus der 
unterschiedlichen Höhe der monatlichen Entgelte als auch aus der un-
terschiedlichen Zeitdauer innerhalb eines Jahres, in der Entgelte aus 
versicherungspflichtiger Beschäftigung erzielt wurden. Im Jahr 2023 
haben 25 Prozent der im Berichtsjahr versicherungspflichtig Beschäf-
tigten für weniger als 360 Tage im Jahr ein Entgelt aus Beschäftigung 
bezogen. In der Betrachtung der Jahresentgelte würden zeitweilige 
Beschäftigungszeiten im Kalenderjahr das Durchschnittsentgelt eines 
Jahres in der Regel verringern. Um diese Auswirkungen der Beschäf-
tigungsdauer auszuschließen und adäquate Vergleiche zwischen den 
Jahren und sozialen Gruppen vornehmen zu können, wird in den fol-
genden Analysen das hochgerechnete Jahresentgelt ausgewiesen.  

Das individuelle auf das Berichtsjahr hochgerechnete Jahresentgelt 
ergibt sich, indem das erzielte Bruttoarbeitsentgelt eines Jahres durch 
die Tage in versicherungspflichtiger Beschäftigung geteilt und dann 
mit der Zahl der Tage im Jahr (2023: 365) multipliziert wird. Es wer-
den nur Beschäftigte ohne Beitragsbesonderheiten berücksichtigt. Da-
mit ist einerseits gewährleistet, dass Personen mit einer ähnlichen 
Beschäftigungssituation verglichen werden. Andererseits werden Be-
schäftigungsgruppen mit in der Regel niedrigeren Entgelten ausge-
klammert, wie Beschäftigte in Berufsausbildung oder geringfügig 
Beschäftigte sowie Beschäftigte mit einem Entgelt im Übergangsbe-
reich. Die Vergleiche nach Region und Geschlecht geben deshalb kei-
nen allgemeinen Überblick über die Unterschiede bei den 
versicherungspflichtigen Entgelten, sondern beschränken sich auf die 
bedeutendste Beschäftigtengruppe. Bei der Interpretation beachtet 
werden muss auch, dass Ausweitungen der Entgeltgrenzen für Mini- 
und Midijobs in den Jahren 2013, seit 2019 (s. S. 24) mit zur Steige-
rung der mittleren Entgelte der Beschäftigten ohne Beitragsbesonder-
heiten beigetragen haben, da Beschäftigte mit geringen Einkommen 
dadurch aus dieser Gruppe herausgefallen sind. 



VERSICHERTENENTGELTE  72 
 

 

Abbildung 30: Hochgerechnetes Bruttojahresentgelt für Beschäftigte ohne Beitragsbesonder-
heiten nach Geschlecht, 2013 bis 2023 

 
 

Abbildung 30 zeigt die Entwicklung des mittleren (Median) hochge-
rechneten Bruttojahresentgelts der versicherungspflichtig Beschäftig-
ten ohne Beitragsbesonderheiten zwischen 2013 und 2023. Wie auch 
in den Vorjahren liegen 2023 die Entgelte von Frauen in den alten 
Bundesländern (35.320 Euro), Frauen in den neuen Bundesländern 
(34.065 Euro) und Männern in den neuen Bundesländern 
(36.331 Euro) eher nahe beieinander. Männer in den alten Bundeslän-
dern haben mit im Mittel 45.253 Euro hingegen ein sehr viel höheres 
Einkommen.  

Ein Grund für den großen Geschlechterunterschied in Westdeutsch-
land dürfte die hohe Teilzeitquote von Frauen in den alten Bundeslän-
dern sein. Da Arbeitszeiten von der Versichertenstatistik nicht erfasst 
werden, bezieht sich die Hochrechnung der Entgelte stets nur auf Ar-
beitstage und nicht auf Arbeitsstunden. Weiterhin gilt es zu bedenken, 
dass der Anteil Beschäftigter ohne Beitragsbesonderheiten sich zwi-
schen den vier betrachteten Bevölkerungsgruppen unterscheidet.  

Der Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen in Beschäftigung 
ohne Beitragsbesonderheiten ist in den alten Bundesländern mit 
28 Prozent deutlich höher als im Osten des Landes (7 %). Im Westen 
verringerte die Differenz sich allerdings in den letzten Jahren (2013 
lag sie noch bei 49 %), während sie im Osten recht konstant war. 
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Unterschiede zwischen den Entgelten in den neuen und den alten Bun-
desländern nahmen für beide Geschlechter ab. In Westdeutschland 
verdienten Frauen im Jahr 2013 12 Prozent mehr als in Ostdeutsch-
land. 2023 betrug der Unterschied nur noch 4 Prozent. Bei den Män-
nern sank die Differenz von 48 auf 25 Prozent. 

 

Abbildung 31: Verteilung der hochgerechneten Bruttojahresentgelte 2023 für Beschäftigte 
ohne Beitragsbesonderheiten nach Entgeltklassen  

 

 

Die Verteilung der beitragspflichtigen Versichertenentgelte für Be-
schäftigte ohne Beitragsbesonderheiten im Jahr 2023 ist in Abbildung 
31 dargestellt.8 Die größte Varianz weisen Männer in den alten Bun-
desländern auf. Diese sind unterdurchschnittlich in den unteren und 
überdurchschnittlich in den oberen Entgeltklassen vertreten. Die Ent-
geltverteilung in den neuen Bundesländern ist deutlich konzentrierter 
und im Schnitt niedriger. So erzielen rund 74 Prozent der Männer in 
Ostdeutschland ein Entgelt zwischen 15.000 und 50.000 Euro. Zum 
Vergleich: Bei den Männern in den alten Bundesländern liegt der An-
teil mit einem Entgelt in diesem Bereich bei rund 56 Prozent. Die hoch-
gerechneten Jahresentgelte von beschäftigten Frauen sind deutlich 
niedriger als von beschäftigten Männern. Die Unterschiede zwischen 
Frauen aus den alten und neuen Bundesländern sind dabei weniger 

 
8 Im Jahr 2023 liegt die Beitragsbemessungsgrenze des Bruttojahreseinkommens in den alten 
Bundesländern bei 87.600 Euro und den neuen Ländern bei 85.200. Um eine Vergleichbarkeit 
des Anteils besonders gut Verdienender herzustellen wird der Anteil aller die 85.000 und mehr 
verdienen aufsummiert.  
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stark ausgeprägt als bei den Männern der beiden Gebiete. 80 Prozent 
der Frauen in den neuen Bundesländern erzielten ein Jahresentgelt 
zwischen 15.000 und 50.000 Euro. In den alten Bundesländern liegen 
in diesem Entgeltbereich 73 Prozent der Frauen. Im Vergleich zu den 
Männern gibt es einerseits mehr Frauen mit niedrigen Jahresentgelten 
unter 15.000 Euro und andererseits weniger Frauen, die ein Jahres-
entgelt an oder über der Beitragsbemessungsgrenze beziehen. Beson-
ders auffallend ist, dass mit 11 Prozent ein sehr hoher Anteil der 
Männer in den alten Bundesländern 85.000 Euro oder mehr verdie-
nen.
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Entwicklung der Versichertenentgelte für die Rentenanpassung 
 

Für die jährliche Anpassung des aktuellen Rentenwerts und damit der 
ausgezahlten Renten werden unter anderem die beitragspflichtigen 
Entgelte der Versicherten einbezogen. Im sogenannten Lohnfaktor 
wird bei der Rentenanpassung die Entwicklung der durchschnittlichen 
beitragspflichtigen Versichertenentgelte mit einer Zeitverschiebung 
berücksichtigt. Die Berechnung der Versichertenentgelte bezieht im 
Gegensatz zu den oben präsentierten Daten zu den Beschäftigten ohne 
Beitragsbesonderheiten weitere Versichertengruppen mit einer ent-
geltbezogenen Beitragszahlung ein. 

Es werden berücksichtigt: 

 versicherungspflichtig Beschäftigte ohne Beitragsbesonderheiten, 

 Beschäftigte aufgrund einer Berufsausbildung, 

 Beschäftigte neben Rentenbezug, 

 Beschäftigte mit Entgelt im Übergangsbereich, 

 Vorruhestandsgeldbeziehende, 

 Altersteilzeitbeschäftigte, 

 geringfügig Beschäftigte, 

 Arbeitslosengeldbezieher (Leistungsbezug nach dem SGB III). 

 

Für die Bestimmung der durchschnittlichen beitragspflichtigen Versi-
chertenentgelte wird die von den Mitgliedern dieser Gruppen gemein-
sam erzielte Jahresentgeltsumme durch die Summe der von allen 
einbezogenen in einem Jahr zurückgelegten Versicherungszeiten ge-
teilt. Das durchschnittliche beitragspflichtige Versichertenentgelt ist 
folglich die Summe der in einem Berichtsjahr von den Versicherten 
erzielten beitragspflichtigen Entgelte im Verhältnis zur Summe der im 
Berichtsjahr zurückgelegten Tage mit Beiträgen zur gesetzlichen Ren-
tenversicherung, die in Versicherungsjahren ausgedrückt werden.  

Im Jahr 2017 hat der Gesetzgeber mit dem Rentenüberleitungs-Ab-
schlussgesetz eine vollständige Angleichung des aktuellen Renten-
werts zwischen Ost- und Westdeutschland zum 1. Juli 2024 
beschlossen. Bis dahin wurde das für die Rentenanpassung maßgebli-
che durchschnittliche Versichertenentgelt (des zweiten und dritten zu-
rückliegenden Berichtsjahres) für beide Teile des Bundesgebiets 
getrennt berechnet.9 Für die Rentenanpassung zum 01. Juli 2025 wird 

 
9 Da die Angleichung des aktuellen Rentenwerts bereits ein Jahr früher zum 1. Juli 2023 er-
reicht wurde, war für die Rentenanpassung zum 1. Juli 2024 ausschließlich die Entgeltsteige-
rung des ursprünglichen Bundesgebiets maßgeblich. 
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erstmals ein gesamtdeutsches Versichertenentgelt der Berichtsjahre 
2022 und 2023 zugrunde gelegt. Seit dem 1. Januar 2025 gilt mithin 
eine einheitliche Bezugsgröße sowie eine gesamtdeutsche Beitragsbe-
messungsgrenze. 

In Tabelle 3 ist die Entwicklung der durchschnittlichen beitragspflich-
tigen Versichertenentgelte zwischen 2013 und 2023 wiedergegeben. 
Infolge des Flexirentengesetzes wurde 2019 erstmalig der Personen-
kreis der versicherungsfrei Beschäftigten mit einem Altersvollrenten-
bezug ab der Regelaltersgrenze in die Berechnung der 
durchschnittlichen versicherten Entgelte einbezogen. Hierdurch kam 
es im Jahr 2019 zu einer einmaligen Revision der Durchschnittsent-
gelte der gesetzlichen Rentenversicherung. Diese hat jedoch keine 
Auswirkungen auf die Rentenhöhe.  

Arbeitsentgelte werden in der Statistik der Deutschen Rentenversiche-
rung nur bis zur jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze erfasst. Das be-
deutet, dass besonders hohe Einkommen, also die Einkommen 
oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze, nicht Teil der Statistik sind. 
Dies hat auch Auswirkungen auf die Unterschiede bei den Jahresent-
gelten zwischen den alten und neuen Bundesländern, denn die Bei-
tragsbemessungsgrenze in den alten Bundesländern ist höher als in 
den neuen Bundesländern (im Jahr 2023 für die allgemeine Renten-
versicherung West: 87.600 Euro, Ost: 85.200 Euro). Es muss außer-
dem berücksichtigt werden, dass im Jahr 2023 der Anteil an Personen 
mit erzielten Jahresentgelten ab der Beitragsbemessungsgrenze in den 
alten Bundesländern mit 5,6 Prozent mehr als doppelt so hoch ist wie 
in den neuen Bundesländern mit 2,1 Prozent (vgl. Abbildung 31). Das 
heißt, dass der Anteil nicht erfasster Entgelte über der Beitragsbemes-
sungsgrenze in den alten Bundesländern höher ist und sich damit die 
tatsächlich erzielten Entgelte zwischen den alten und neuen Bundes-
ländern noch deutlicher unterscheiden als mit Blick auf die durch-
schnittlichen beitragspflichtigen Entgelte ersichtlich. Insbesondere bei 
Männern ist das der Fall. Im Jahr 2023 sind 79 Prozent aller Fälle mit 
Entgelten an oder über der Beitragsbemessungsgrenze Männer aus 
Westdeutschland. Die unterschiedlichen Beitragsbemessungsgrenzen 
und die Begrenzung der Entgelte an der Beitragsbemessungsgrenze 
beeinflussen die in Tabelle 3 dargestellten Durchschnittsentgelte.   
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Tabelle 3: Entwicklung der durchschnittlichen beitragspflichtigen Versichertenentgelte in 
den alten und neuen Bundesländern 2013 bis 2023 

Jahr 

durchschnittliche 
beitragspflichte Ver-

sichertenentgelte 
alte Bundesländer 

Steigerung im Ver-
gleich zum Vorjahr 
alte Bundesländer 

durchschnittliche 
beitragspflichte Ver-

sichertenentgelte 
neue Bundesländer 

Steigerung im Ver-
gleich zum Vorjahr 
neue Bundesländer 

in Euro in Prozent in Euro in Prozent 

2013 29.340 2,56 23.995 2,88 

2014 30.129 2,69 24.805 3,38 

2015 30.934 2,67 25.928 4,53 

2016 31.672 2,39 26.721 3,06 

2017 32.387 2,26 27.492 2,89 

2018 33.421 3,19 28.478 3,59 

2019* 33.693 0,81 29.090 2,15 

2020 34.352 1,96 30.017 3,19 

2021 35.547 3,48 31.236 4,06 

2022 36.680 3,19 32.673 4,60 

Jahr durchschnittliche beitragspflichte Versi-
chertenentgelte Steigerung im Vergleich zum Vorjahr 

2022 36.124 - 

2023 37.735 4,61 

* Minderung des berechneten Entgelts durch Statistik-Revision 

Quelle: Statistik der Deutschen Rentenversicherung – Versicherte 2013 bis 2023 
 

Die Veränderungen der durchschnittlichen Entgelte über die Zeit er-
geben sich im Wesentlichen durch sechs Prozesse. Erstens führen Er-
höhungen bei den Löhnen und Gehältern zu einem Anstieg der 
Versichertenentgelte. Zweitens führen unter den Beschäftigten beruf-
liche Wechsel, zum Beispiel durch Beförderung, zu Veränderungen bei 
den Entgelten. Drittens gibt es Wechsel zwischen den Versicherten-
gruppen, wenn zum Beispiel die Zahl der Empfänger von Arbeitslo-
sengeld sinkt oder steigt. Da die durchschnittlichen Entgelte in den 
Versichertengruppen verschieden sind − am geringsten bei den ge-
ringfügig Beschäftigten, am höchsten bei den Beschäftigten ohne Bei-
tragsbesonderheiten −, ändert sich dadurch auch das 
durchschnittliche beitragspflichtige Entgelt der Versicherten insge-
samt. Viertens kann es Veränderungen beim durchschnittlichen bei-
tragspflichtigen Versichertenentgelt durch Abgänge und Zugänge aus 
dem Versichertenbestand geben. Fünftens wird durch eine Erhöhung 
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der Beitragsbemessungsgrenzen das maximal zu berücksichtigende 
Versichertenentgelt erhöht, sodass dadurch die durchschnittlichen 
beitragspflichtigen Entgelte steigen. Ein sechster Grund kann schließ-
lich sein, dass sich die Dauer von Bezugszeiten für bestimmte Entgelt-
gruppen verändert, z. B. die Bezugsdauer von Arbeitslosengeld. Damit 
erhöht oder senkt sich der Einfluss einer Entgeltgruppe im Vergleich 
zu den anderen und somit verändert sich auch das durchschnittliche 
beitragspflichtige Versichertenentgelt. 

Beim Vergleich der durchschnittlichen Entgelte im Zeitverlauf oder 
zwischen den alten und neuen Bundesländern darf deshalb nicht nur 
auf Unterschiede in der Entwicklung der Löhne und Gehälter geschlos-
sen werden, sondern die unterschiedliche Verteilung der Fälle auf die 
Versichertengruppen und Veränderungen bei der Beitragsbemes-
sungsgrenze erklären ebenfalls einen Teil der Veränderungen. 

Die Differenzen in der Entwicklung der durchschnittlichen beitrags-
pflichtigen Versichertenentgelte waren in der Vergangenheit ein zent-
raler Grund für die Unterschiede bei der Rentenanpassung. Mit dem 
Gesetz über den Abschluss der Rentenüberleitung im Jahr 2017 und 
der bereits im Jahr 2023 erreichten Angleichung des aktuellen Ren-
tenwerts Ost an den aktuellen Rentenwert erfolgte im Jahr 2024 erst-
malig eine einheitliche Rentenanpassung.  
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Die bisher dargestellten Statistiken liefern Informationen zu den Ver-
sicherten auf Basis der Beitragszahlung und anderer versicherungs-
rechtlich relevanter Aktivitäten des aktuellen Berichtsjahres. Für die 
Berichterstattung über die zurückgelegten rentenrechtlichen Zeiten 
und die erworbenen Rentenanwartschaften sind Informationen zum 
gesamten Versicherungsverlauf in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung notwendig. Die Statistik über die Versicherungsbiografien wird 
auf Grundlage der Versicherungskontenstichprobe durchgeführt. In 
ihr werden für einen zufällig ausgewählten Teil der Versicherten die 
bisher zurückgelegten rentenrechtlichen Zeiten und die daraus abge-
leiteten Rentenanwartschaften erfasst. 

 
 Die Versicherungskontenstichprobe (VSKT) 

Seit dem Berichtsjahr 2020 wird die Versicherungskontenstichprobe 
als jährliche Querschnittserhebung in Form einer 2-prozentigen, 
nach Versicherungsträgern geschichteten Zufallsstichprobe aller 
Versicherungskonten erhoben. Da Zeiten der Kindererziehung nicht 
automatisch in den Konten verbucht werden, werden diese für die 
Statistik automatisch auf Basis von amtlichen Geburtsmeldungen 
vervollständigt (imputiert).  

Zur Grundgesamtheit der VSKT gehören alle Personen, deren Versi-
cherungskonto mindestens einen Eintrag enthält und die am 31. De-
zember des jeweiligen Berichtsjahres mindestens 15 und höchstens 
70 Jahre alt sind oder die über 70 Jahre alt sind und im Berichtsjahr 
aktiv versichert waren. Um aussagekräftige Ergebnisse für die Ge-
samtpopulation der Versicherten zu erhalten, werden die Stichpro-
benfälle auf alle Versicherten hochgerechnet.  

Der Datensatz enthält soziodemografische Angaben, biografiebezo-
gene Informationen über Versicherungszeiten und erworbene Ent-
geltpunkte der Versicherten am 31. Dezember des Berichtsjahres 
sowie Angaben über die Höhe der Rentenansprüche bei einem fiktiv 
angenommenen Rentenbeginn am 1. Januar des Berichtsfolgejahres. 
Bei den folgenden Angaben werden mögliche Zurechnungszeiten so-
wie Ab- und Zuschläge nicht berücksichtigt. Dies entspricht den als 
„garantiert erreichtem Altersvorsorgeanspruch“ ausgewiesenen An-
wartschaften in der digitalen Rentenübersicht. 
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Ein besonderes Augenmerk gilt in diesem Kapitel den 55- bis 59-jäh-
rigen Versicherten. Sie haben noch nicht das Alter erreicht, um in eine 
Altersrente zu wechseln, gleichzeitig aber einen Großteil ihrer Versi-
cherungskarriere vollzogen, sodass keine gravierenden Veränderun-
gen bei den Rentenanwartschaften mehr zu erwarten sind. Sie sind 
deshalb eine gute Untersuchungsgruppe, um die Verteilung von ren-
tenrechtlichen Zeiten und erworbenen Rentenanwartschaften zu ana-
lysieren. 

Schließlich ist es wichtig zu betonen, dass Rentenanwartschaften nicht 
mit dem Alterseinkommen gleichgesetzt werden können. Es gibt viele 
Versicherte, die weitere Versorgungsansprüche erworben haben, wie 
Beamte oder Selbstständige, und gerade deswegen nur begrenzte Bei-
tragszeiten und Rentenanwartschaften in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung aufweisen. Außerdem erwarten viele Versicherte neben den 
Anwartschaften aus der gesetzlichen Rentenversicherung weitere 
Leistungen aus betrieblicher oder privater Altersvorsorge. 

 



VERSICHERUNGSBIOGRAFIEN  81 
 

 

Rentenrechtliche Zeiten 

 

Die Rentenhöhe bestimmt sich in erster Linie aus dem während des 
Erwerbslebens erzielten rentenversicherungspflichtigen Einkommen, 
für das Versicherte Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung ge-
zahlt haben. Zweitens ist die Zahl der Beitragsjahre mitentscheidend 
für die Höhe der erworbenen Rentenanwartschaften. Beide Dimensio-
nen werden im Folgenden dargestellt.  

Zunächst zu den Beitragszeiten: Tabelle 4 zeigt die durchschnittlichen 
Beitragszeiten für verschiedene Altersgruppen, differenziert nach dem 
Wohnort in den alten oder neuen Bundesländern sowie nach dem Ge-
schlecht. Hierfür wurden vollwertige Beitragszeiten, also Monate, in 
denen ausschließlich Pflichtbeiträge oder freiwillige Beiträge gezahlt 
werden, und beitragsgeminderte Zeiten zusammengefasst. Beitrags-
geminderte Zeiten sind Kalendermonate, die sowohl mit Beitragszei-
ten als auch mit beitragsfreien Zeiten belegt sind. 

In allen ausgewiesenen Teilgruppen steigen die durchschnittlichen 
Beitragszeiten mit dem Alter an. Bei der Gruppe der 60- bis 64-Jähri-
gen ist der Zuwachs an Beitragszeiten leicht gebremst. Dies gilt insbe-
sondere für Frauen in Westdeutschland. Ursache ist ein 
Selektionseffekt: Personen mit geringen Rentenanwartschaften und 
nicht erfüllten Wartezeiten für einen vorzeitigen Übergang in den Ru-
hestand, deren Anteile in Westdeutschland und hier insbesondere un-
ter den Frauen höher sind, bleiben häufig bis zum Erreichen der 
Regelaltersgrenze von 65 Jahren und elf Monaten (2023) versichert. 
Personen mit langen Beitragszeiten gehen dagegen eher vorzeitig in 
Altersrente und scheiden aus dem Kreis der Versicherten aus. Be-
trachtet man nur die überwiegend GRV-Versicherten, ist kein solcher 
Effekt zu beobachten. In den letzten Jahren schwächt sich der be-
schriebene Selektionseffekt jedoch ab. Dies liegt zum Teil an der Ab-
schaffung der Altersrente für Frauen10 ab dem Geburtsjahrgang 1952, 
der für die betroffenen Frauen zu einem späteren Erwerbsaustritt ge-
führt hat.  

 

 
10 Bei der Altersrente für Frauen konnten Frauen mit der Vollendung des 60. Lebensjahrs ab-
schlagsfrei eine Altersrente beziehen. 
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Tabelle 4: Durchschnittliche Beitragszeiten* nach Altersgruppen am 31.12.2023 

Alters-
gruppe 

Versicherte: alte Bundesländer 
(einschließlich Wohnort im Ausland) 

Versicherte: neue Bundesländer 
(einschließlich Ostberlin) 

Frauen Männer Frauen Männer 

alle 
überwie-
gend gRV 

versichert** 
alle 

überwie-
gend gRV 

versichert** 
alle 

überwie-
gend gRV 

versichert** 
alle 

überwie-
gend gRV 

versichert** 

Jahre Jahre % Jahre Jahre % Jahre Jahre % Jahre Jahre % 

30–34 10,1 13,1 56 10,1 13,4 55 10,7 13,3 59 10,7 13,5 61 

35–39 14,1 17,4 62 13,9 17,7 60 14,9 17,4 70 14,7 17,5 68 

40–44 18,0 21,9 66 17,7 22,3 64 19,1 21,9 75 18,9 22,4 71 

45–49 21,7 26,5 67 21,4 27,2 66 23,7 26,9 78 22,7 27,4 71 

50–54 25,8 31,5 68 25,6 32,3 68 28,8 32,5 81 27,2 32,7 72 

55–59 29,1 35,8 67 29,3 36,9 68 33,4 37,3 82 31,7 37,8 74 

60–64 30,1 39,8 58 31,7 41,5 65 36,4 41,5 79 35,6 42,4 73 

  
* Ausgewiesen sind vollwertige und beitragsgeminderte Beitragszeiten von versicherten Deutschen mit ei-
ner Kontenklärung im Jahr 2016 oder später. 
** Eine überwiegende Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung ist gegeben, wenn vom 17. Le-
bensjahr bis zum aktuellen Jahr mindestens 73 Prozent des Zeitraums mit Beitragszeiten oder beitrags-
freien Zeiten belegt ist. In der zweiten Teilspalte wird angegeben, wie hoch der Anteil der Versicherten ist, 
der die Bedingung einer überwiegenden Versicherung in der gRV erfüllt. 

Quelle: Statistik der Deutschen Rentenversicherung – Rentenanwartschaften 2023 

 

Versicherte in den neuen Bundesländern weisen längere durchschnitt-
liche Beitragszeiten auf als Versicherte in den alten Bundesländern. 
Ostdeutsche Frauen haben sogar mehr Beitragsjahre als westdeutsche 
Männer. Die langen Beitragszeiten in den neuen Bundesländern resul-
tieren zum einen bei den älteren Alterskohorten teilweise aus den kon-
tinuierlichen Erwerbsverläufen von fast allen Frauen und Männern in 
der DDR. Außerdem sind die Zeiten der Erwerbsunterbrechung von 
Frauen nach der Geburt eines Kindes in Ostdeutschland kürzer als in 
Westdeutschland und werden im Wesentlichen durch Beitragszeiten 
für die Kindererziehung überbrückt, sodass ein lückenloser Versiche-
rungsverlauf bestehen bleibt. In Westdeutschland gibt es einen hohen 
Anteil an Müttern, die nach Ablauf der Kindererziehungszeiten nicht 
wieder in einen Beruf einsteigen oder nur einer versicherungsfreien 
geringfügigen Beschäftigung nachgehen. Ein weiterer Grund für die 
längeren Beitragszeiten Ostdeutscher ist, dass es in den alten Bundes-
ländern mehr Personen gibt, die im Verlauf des Erwerbslebens in an-
dere Versorgungssysteme wechseln, beispielsweise durch 
Verbeamtung, oder eine selbstständige Tätigkeit ausüben. 
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Die oben aufgeführten Muster zeigen sich auch bei der Verteilung der 
Versicherungszeiten der 55- bis 59-Jährigen (Abbildung 32). Diese Al-
tersgruppe hat den größten Teil ihrer Versicherungskarriere zurück-
gelegt und wird in den nächsten Jahren in eine Altersrente wechseln. 
Für sie können deshalb weitreichendere Schlüsse hinsichtlich der Ver-
sicherungszeiten gezogen werden, als dies bei anderen Altersgruppen 
der Fall ist. Versicherungsverläufe mit einer hohen Zahl an Beitrags-
jahren sind in den neuen Bundesländern häufiger als in den alten Bun-
desländern. 56 Prozent der ostdeutschen Männer haben im Alter 
zwischen 55 und 59 Jahren bereits mehr als 35 Beitragsjahre im Ver-
sicherungskonto. Bei westdeutschen Männern sind dies mit 48 Prozent 
deutlich weniger. Insbesondere für die Altersgruppe der 55- bis 59-
Jährigen, die einen Teil ihrer Erwerbsbiografie in der DDR zurückge-
legt haben, sind die oben angesprochenen alternativen Erwerbswege 
durch Selbstständigkeit oder Verbeamtung seltener, sodass sie wäh-
rend ihrer Erwerbstätigkeit in der Regel überwiegend versicherungs-
pflichtig Beschäftigte in der gesetzlichen Rentenversicherung 
versichert waren. 

Ausgeprägter sind die Unterschiede bei den Frauen. In Westdeutsch-
land ist der Anteil an Frauen mit 35 Beitragsjahren und mehr mit 
42 Prozent deutlich geringer als in Ostdeutschland (63 Prozent). Die 
Daten zeigen die deutlichen Unterschiede in der Einbindung in die ge-
setzliche Rentenversicherung der zwischen 1968 und 1964 geborenen 
Frauen in beiden Landesteilen. 

Teilweise werden niedrigere Beitragszeiten durch beitragsfreie Zeiten 
ergänzt. Diese können die Rentenanwartschaften ebenfalls erhöhen. 
Rentenrechtliche Zeiten, die nicht durch Beiträge gekennzeichnet 
sind, führen zwar zu längeren Versicherungszeiten in den hier be-
trachteten Teilgruppen der ost- und westdeutschen Männer und 
Frauen, sie verändern aber das Verhältnis der Verteilung der Zeiten 
zwischen den Gruppen nicht wesentlich. Einzig ostdeutsche Frauen 
weisen nochmals deutlich längere Versicherungszeiten aus beitrags-
freien Zeiten und Beitragszeiten auf, so dass sie im Schnitt sogar län-
gere Versicherungsverläufe erreichen als ost- oder westdeutsche 
Männer. Frauen in Westdeutschland gewinnen durch die Einbezie-
hung von Berücksichtigungszeiten für die Kindererziehung und die 
Pflege von Angehörigen dazu. Berücksichtigungszeiten erhöhen die 
rentenrechtlichen Zeiten, sofern diese nicht parallel zu Beitrags- oder 
beitragsfreien Zeiten liegen. Die durchschnittlichen in der Rentenbe-
rechnung angerechneten „reinen“ Berücksichtigungszeiten von west-
deutschen Frauen im Alter zwischen 55 und 59 Jahren liegen 2023 
bei 1,39 Jahren, während sie sich bei Frauen derselben Altersgruppe 
aus den neuen Bundesländern im Schnitt auf 0,47 Jahre belaufen. Bei 
den Versicherungsverläufen von Männern spielen Berücksichtigungs-
zeiten in der Regel keine Rolle.  
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Abbildung 32: Verteilung der rentenrechtlichen Zeiten von 55- bis 59-jährigen Versicherten 
nach Geschlecht sowie alten und neuen Bundesländern am 31.12.2023 
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Entgeltpunkte 

 

Neben den rentenrechtlichen Zeiten ist der zweite wichtige Faktor, der 
die Rentenhöhe bestimmt, die Höhe der jährlich erzielten Entgelt-
punkte. Sie werden ermittelt, indem das erzielte versicherungspflich-
tige Entgelt eines Jahres ins Verhältnis zum Durchschnittsentgelt des 
betreffenden Jahres gesetzt wird. Wer in einem Kalenderjahr genauso 
viel wie das fortgeschriebene Durchschnittsentgelt verdient hat, erhält 
dafür einen Entgeltpunkt. 

 

Weitere Informati-
onen bieten die 
Broschüren: 

 

 

Ermittlung des Durchschnittsentgelts 

Das Durchschnittsentgelt wurde 1955 einmalig vom Statistischen Bun-
desamt auf der Basis von Teilstatistiken über die Bruttoverdienste von 
Arbeitern und Angestellten in den unterschiedlichen Wirtschaftszwei-
gen festgestellt. Seitdem wird das Durchschnittsentgelt unter Nutzung 
der Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen zur Lohn- und 
Gehaltsentwicklung fortgeschrieben. In die Berechnung des Durch-
schnittsentgelts fließen somit keine bei der RV geführten Entgeltdaten 
ein. Die Berechnung wird nur für den Bereich West vorgenommen. So-
lange die Einkommensverhältnisse in den alten Bundesländern und im 
Beitrittsgebiet unterschiedlich sind, werden die niedrigeren Entgelte 
im Beitrittsgebiet mit einem jährlich neu festgesetzten Umrechnungs-
faktor auf das Westniveau angehoben. Dadurch werden sie mit dem 
Durchschnittsentgelt vergleichbar. Seit der Rentenanpassung 2018 
wird die Ost- West- Angleichung in 7 Schritten bis 2024 festgelegt. Dies 
betrifft den aktuellen Rentenwert Ost und den Umrechnungsfaktor. Die 
Bundesregierung legt jedes Jahr das Durchschnittsentgelt und den 
Umrechnungsfaktor durch eine Rechtsverordnung fest. Im Jahr 2023 
beträgt das endgültige Durchschnittsentgelt 44.732 Euro und der end-
gültige Umrechnungsfaktor 1,028. 

 

Tabelle 5 zeigt die pro Person durchschnittlich erreichten Entgelt-
punkte aus Beitragszeiten pro Beitragsjahr. Mit berücksichtigt sind 
auch zusätzliche Entgeltpunkte für beitragsgeminderte Zeiten. Häufig 
steigen die durchschnittlichen Entgeltpunkte im Erwerbsverlauf an. 
Darin spiegeln sich berufliche Aufstiege im Erwerbsleben und in Teilen 
auch ein Senioritätsprinzip bei den Löhnen und Gehältern wider. Bei 
den 60- bis 64-Jährigen sind, wie oben beschrieben, Selektionseffekte 
zu beobachten, da Personen mit hohen Rentenanwartschaften, also 
mit höheren durchschnittlichen Entgeltpunkten, häufiger die An-
spruchsvoraussetzungen für eine der vorgezogenen Altersrentenarten 
erfüllen als Personen mit geringeren Entgeltpunkten.  
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Tabelle 5: Durchschnittlich erreichte Entgeltpunkte aus dem bisherigen Versichertenleben 
aus Beitrags- und beitragsgeminderten Zeiten* je Beitragsjahr nach Altersgruppen, Ge-
schlecht sowie in den alten und neuen Bundesländern am 31.12.2023 

Altersgruppe 
Versicherte  
insgesamt 

alte Bundesländer 
(einschließlich Ausland) 

neue Bundesländer 
(einschließlich Ost-Berlin) 

Frauen Männer Frauen Männer 

30–34 0,78 0,78 0,78 0,81 0,70 

35–39 0,84 0,84 0,86 0,84 0,75 

40–44 0,85 0,83 0,90 0,84 0,77 

45–49 0,87 0,81 0,95 0,84 0,81 

50–54 0,90 0,80 1,01 0,84 0,86 

55–59 0,92 0,79 1,05 0,87 0,90 

60–64 0,89 0,76 1,03 0,88 0,91 

  
* Ausgewiesen sind Entgeltpunkte Versicherter mit deutscher Staatsangehörigkeit. 

Quelle: Statistik der Deutschen Rentenversicherung – Rentenanwartschaften 2023 

 

Die höchsten durchschnittlichen Entgeltpunkte werden von Männern 
in den alten Bundesländern erzielt. In der Altersgruppe vom 50. bis 
zum 64. Lebensjahr liegen die durchschnittlichen Entgeltpunkte bei 
ihnen über eins. Das bedeutet: im Schnitt haben westdeutsche Männer 
über ihr Versichertenleben hinweg, jedes Jahr mehr als einen Entgelt-
punkt erreicht. Männer und Frauen in den neuen Bundesländern lie-
gen in etwa auf dem gleichen Niveau und klar unter den Werten der 
westdeutschen Männer. Frauen in Westdeutschland haben ab Mitte 40 
noch einmal niedrigere durchschnittliche Entgeltpunkte. Gründe für 
diese Differenz sind zum einen der Lohnabstand zwischen Männern 
und Frauen, die geschlechtsspezifische Arbeitsmarktsegregation – 
Frauen arbeiten zu einem größeren Anteil in schlechter entlohnten 
Branchen – und die höhere Teilzeitquote von Frauen, die mit geringe-
ren Einkommen einhergeht. Es muss jedoch bei der Interpretation der 
Ergebnisse berücksichtigt werden, dass sich in dieser Darstellung Ko-
horten- und Alterseffekte überlagern.  

   



VERSICHERUNGSBIOGRAFIEN  87 
 

 

Abbildung 33: Verteilung der Entgeltpunkte aus Beitrags- und beitragsgeminderten Zeiten je 
durchschnittlichem Beitragsjahr der 55- bis 59-jährigen Versicherten nach Geschlecht sowie 
alten und neuen Bundesländern am 31.12.2023 

 

 

Abbildung 33 zeigt die Verteilung der durchschnittlichen Entgelt-
punkte (über die gesamte Versichertenkarriere) bei den 55- bis 59-
jährigen Versicherten. 11 Prozent der Frauen in den alten Bundeslän-
dern und 8 Prozent der Frauen in den neuen Bundesländern befinden 
sich im unteren Entgeltpunktbereich zwischen über null und unter 0,5 
Entgeltpunkten pro Beitragsjahr. Bei den Männern sind es in den alten 
Bundesländern 10 und in den neuen Bundesländern 9 Prozent, die 
eine niedrige Entgeltpunktzahl pro Beitragsjahr aufweisen. Im mittle-
ren Bereich ab 0,5 bis unter 1,1 Entgeltpunkten pro Beitragsjahr lie-
gen 75 Prozent der Frauen aus Ost- und 71 Prozent der Frauen aus 
Westdeutschland. Bei den Männern sind es in den alten Bundeslän-
dern 49 Prozent und in den neuen 68 Prozent. Die Verteilung der Ent-
geltpunkte ist für Frauen in beiden Landesteilen und Männer in 
Ostdeutschland deutlich rechtsschief mit einer Häufung der durch-
schnittlichen Entgeltpunkte je Beitragsjahr im Bereich von 0,5 bis 1,0 
Entgeltpunkten. Die Verteilung bei den Männern in den alten Bundes-
ländern unterscheidet sich davon deutlich. Bei ihnen ist die Vertei-
lungskurve flacher und (abgesehen von den Extremwerten) recht 
symmetrisch mit einem Maximum bei 0,9 bis 1,0 Entgeltpunkten. 
34 Prozent der Männer in Westdeutschland erzielten im Durchschnitt 
über alle Beitragsjahre mehr als 1,2 Entgeltpunkte. Bemerkenswert ist 
außerdem, dass rund 14 Prozent der westdeutschen Männer im 
Durchschnitt mehr als 1,6 Entgeltpunkte pro Beitragsjahr erwarben; 
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bei den anderen in Abbildung 33 dargestellten Gruppen liegt der An-
teil bei maximal 6 Prozent. 
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Erworbene Rentenansprüche 

 

Die Unterschiede in den Beitragszeiten und den durchschnittlich er-
worbenen Entgeltpunkten pro Beitragsjahr zwischen ost- und west-
deutschen Frauen und Männern führen auch zu unterschiedlichen 
Anwartschaften. Abbildung 34 veranschaulicht, wie mit zunehmen-
dem Alter die durchschnittlichen Rentenanwartschaften ansteigen und 
belegt, wie wichtig jedes Versicherungsjahr für die Rentenhöhe ist. Der 
nach der Reform der Rente für besonders langjährig Versicherte in 
den letzten Jahren zu beobachtende starke Einbruch bei den 63-jäh-
rigen Versicherten hat sich nun deutlich abgeschwächt. 

 

Abbildung 34: Erworbene Rentenanwartschaften nach Alter, Geschlecht sowie alten und 
neuen Bundesländern am 31.12.2023 

 
 

Abbildung 34 ermöglicht einen Vergleich von Frauen und Männern in 
den alten und neuen Bundesländern. Ausgehend von einem ähnlichen 
Ausgangsniveau bei den 30-Jährigen zeichnen sich in den Folgealters-
jahren etwas geringere Anwartschaften für ostdeutsche Männer ab als 
in den anderen drei Gruppen, die sich bis zum Alter von 40 Jahren 
ähnlich entwickeln. Ab diesem Alter steigen die erworbenen Anwart-
schaften für Frauen weniger stark an. Insbesondere haben Frauen in 
den alten Bundesländern zunehmend deutlich geringere Anwartschaf-
ten als alle anderen Gruppen. Ihre Rentenanwartschaften sind im Al-
ter zwischen 55 und 59 Jahren im Schnitt um fast ein Viertel geringer 
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als die Anwartschaften von gleichaltrigen Männern in den alten Bun-
desländern. Wie schon bei den Beitragszeiten und durchschnittlichen 
Entgeltpunkten spiegeln sich auch bei den Anwartschaften die ge-
schlechtsspezifischen Erwerbsverläufe in den alten Bundesländern 
wider. Zu beachten ist bei dieser Darstellung jedoch, dass es sich im-
mer auch um Unterschiede zwischen Geburtsjahrgängen handelt. Die 
Erwerbsbeteiligung von ostdeutschen Frauen ist, wie oben durch die 
Beitragszeiten belegt, kontinuierlicher als bei westdeutschen Frauen, 
vor allem in der zweiten Hälfte des Erwerbslebens. In den neuen Bun-
desländern liegen die Rentenanwartschaften der Frauen insgesamt so-
gar leicht über denen der Männer. Für die Geburtsjahrgänge der heute 
bis 56-Jährigen sind die Anwartschaften der Frauen durchgängig hö-
her. Eindeutig am höchsten sind die Anwartschaften der westdeut-
schen Männer. Dies ist im Alter 36 bis 63 durchgängig der Fall. 

Abbildung 35 zeigt die Verteilung der Rentenanwartschaften der 
55- bis 59-Jährigen. Wiederum wird nach Geschlecht sowie nach alten 
und neuen Bundesländern unterschieden. Diese Altersgruppe wurde 
herangezogen, weil für sie der größte Teil des Erwerbslebens abge-
schlossen ist und Selektionseffekte durch vorzeitigen Rentenübergang 
wie bei den 60- bis 64-Jährigen in diesem Alter noch nicht greifen. 

 

Abbildung 35: Verteilung der Rentenanwartschaften für 55- bis 59-jährige Versicherte nach 
Geschlecht sowie alten und neuen Bundesländern am 31.12.2023 

 
 

Die Verteilung für Männer in den neuen Bundesländern ist im Ver-
gleich zu den anderen Gruppen stärker konzentriert und weist die 
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häufigsten Ausprägungen bei einer Anwartschaft von 1.100 bis 1.200 
Euro auf. Bei den ostdeutschen Frauen verläuft die Kurve flacher mit 
einem Maximum bei 900 bis 1.000 Euro. Geringe Rentenanwartschaf-
ten von unter 500 Euro haben in Ostdeutschland nur 11 Prozent der 
Frauen und 19 Prozent der Männer. Rentenanwartschaften im Bereich 
zwischen 500 und 1.200 Euro haben in den neuen Bundesländern 
44 Prozent der Frauen und 35 Prozent der Männer. Im Bereich der 
Anwartschaften von über 1.200 Euro befinden sich 46 Prozent der ost-
deutschen Männer und 35 Prozent der ostdeutschen Frauen. 

In den alten Bundesländern haben die Verteilungen der Rentenan-
wartschaften eine größere Streuung und sind stark nach dem Ge-
schlecht differenziert. Die Anwartschaften der Frauen in 
Westdeutschland haben ihren häufigsten Wert im Bereich von 700 bis 
800 Euro. Die Anwartschaften der Männer in Westdeutschland sind, 
abgesehen von den Extremen, nahezu gleichverteilt. Im Bereich zwi-
schen 500 und 1.200 Euro befinden sich nur 22 Prozent der westdeut-
schen Männer jedoch 48 Prozent der westdeutschen Frauen. Niedrige 
Rentenanwartschaften von unter 500 Euro erwarben 20 Prozent der 
westdeutschen Frauen. Bei den westdeutschen Männern sind es 
22 Prozent. Allerdings ist zu vermuten, dass ein Teil der niedrigen An-
wartschaften durch den Wechsel in andere Versorgungssysteme, bei-
spielsweise durch Verbeamtung, zu erklären ist. Auf der anderen Seite 
haben vor allem westdeutsche Männer höhere Rentenanwartschaften. 
Rund 56 Prozent der Männer aus den alten Bundesländern haben im 
Alter zwischen 55 und 59 Jahren Ansprüche von über 1.200 Euro er-
worben. Nur 31 Prozent der westdeutschen Frauen in dieser Alters-
gruppe erreichen Anwartschaften über 1.200 Euro. 
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BEITRAGSEINNAHMEN  
 

 

 

 

Die Finanzzahlen beziehen sich auf die Einnahmen der allgemeinen 
Rentenversicherung. Die Einnahmen aus der knappschaftlichen Ren-
tenversicherung sind aufgrund abweichender rechtlicher Finanzie-
rungsregelungen nicht berücksichtigt. Da der Anteil der originär 
knappschaftlich Versicherten an allen aktiv Versicherten im Jahr 2023 
mit weniger als einem Prozent gering ist, haben sie nur einen kleinen 
Anteil am Beitragsvolumen. Aus den Beitragseinnahmen deckt die 
Deutsche Rentenversicherung den Großteil der laufenden Ausgaben 
für Renten- und Rehabilitationsleistungen sowie die Verwaltungskos-
ten. Ergänzt werden die 289,1 Milliarden Euro Beitragseinnahmen um 
Bundeszuschüsse, mit denen unter anderem sogenannte nicht bei-
tragsgedeckte Leistungen der Deutschen Rentenversicherung aus 
Steuermitteln finanziert werden. Für das Jahr 2023 beliefen sich die 
Bundeszuschüsse in der allgemeinen Rentenversicherung auf 
84,3 Milliarden Euro. Das sind 22 Prozent der Gesamteinnahmen im 
Jahr 2023. Schließlich gibt es noch andere Einnahmen, zum Beispiel 
aus Erstattungen oder Vermögenserträgen. Diese anderen Einnahmen 
beliefen sich im Jahr 2023 auf 2,4 Milliarden Euro. 

Den größten Anteil an den Beitragseinnahmen bilden die sowohl von 
Versicherten als auch von Arbeitgebern zu leistenden Pflichtbeiträge 
auf das Arbeitsentgelt bis zur Beitragsbemessungsgrenze. Sie machen 
im Jahr 2023 89,3 Prozent der Beitragseinnahmen aus (Abbildung 
36). Bei Beziehern von Arbeitslosengeld werden von der Bundesagen-
tur für Arbeit Beiträge bemessen an 80 Prozent des letzten Bruttoent-
gelts an die Deutsche Rentenversicherung gezahlt. Diese 
Beitragszahlungen summierten sich im Jahr 2023 auf 4,2 Milliarden 
Euro. Für im Berichtsjahr erbrachte Kindererziehungszeiten für unter 
dreijährige Kinder zahlt der Bund einen jährlich fortgeschriebenen 
pauschalen Beitrag. Bei der Fortschreibung wird die Entgeltentwick-
lung, der Beitragssatz und die Zahl der betreffenden Kinder berück-
sichtigt. Im Jahr 2023 belief sich der pauschale Beitrag auf rund 17,3 
Milliarden Euro. Daneben gibt es noch weitere Beitragszahlungen, wie 
zum Beispiel die von den Pflegekassen gezahlten Beiträge für die Ren-
tenversicherung von Pflegepersonen oder die Beiträge von freiwillig 
Versicherten. Sie lagen insgesamt im Jahr 2023 bei 9,5 Milliarden 
Euro. 
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Abbildung 36: Verteilung der Beitragseinnahmen der allgemeinen Rentenversicherung im 
Jahr 2023 

 
 

Im Zeitverlauf gab es zwischen 2013 und 2023 einen deutlichen An-
stieg der Beitragseinnahmen um 96 Milliarden Euro; dies entspricht 
einem Plus von 50 Prozent (Abbildung 37). Die positive Einnahmeent-
wicklung ist hauptsächlich auf den Anstieg der Pflichtbeiträge vom Ar-
beitsentgelt zurückzuführen. Dieser Einnahmeposten legte um rund 
83 Milliarden Euro zu, ein Plus von 47 Prozent. Beiträge für Kinderer-
ziehung verzeichnen einen deutlichen Zuwachs, weil in den letzten 
Jahren sowohl die Zahl der neu geborenen Kinder als auch die Durch-
schnittslöhne gestiegen sind. Beide Größen beeinflussen die Höhe die-
ser Beiträge. Ein Plus von 18 Prozent im Beobachtungszeitraum ist 
auch bei den Beiträgen der Bundesagentur für Arbeit zu verzeichnen. 
Dies liegt an der ab 2019 einsetzenden schlechteren wirtschaftlichen 
Lage und den damit verbundenen Anstieg der Zahl der Leistungsbe-
zieher nach SGB III. Einnahmen aus sonstigen Beiträgen wuchsen zwi-
schen 2013 und 2023 um 166 Prozent. Hierfür sind die gestiegenen 
Beiträge zum Ausgleich von Rentenminderungen, aufgrund von Kran-
kengeld und insbesondere die seit 2017 in Folge der Pflegereform ge-
stiegenen Beiträge der Pflegekassen (vgl. Abbildung 21 auf S. 56) 
verantwortlich. Die sonstigen Beiträge machen insgesamt jedoch nur 
einen geringen Anteil an den Einnahmen aus. 
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Abbildung 37: Höhe der Beitragseinnahmen in der allgemeinen Rentenversicherung nach 
Beitragsarten, 2013 bis 2023 

 
 

Weitere Gründe für den Zuwachs bei den Pflichtbeiträgen vom Ar-
beitsentgelt sind die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen und 
der Anstieg bei den Löhnen und Gehältern. Auch die Höhe des Bei-
tragssatzes spielt eine Rolle. Er wurde in den Jahren 2012, 2013, 2015 
und 2018 gesenkt, was jeweils die Zunahme der Einnahmen etwas 
dämpfte. Bei Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit, zu denen es vermehrt 
wegen der Corona-Pandemie kam, werden neben den direkten Ein-
kommensrisiken auch die indirekten Folgen für die Absicherung in 
den anderen Sozialversicherungszweigen, also auch der Rentenversi-
cherung, abgesichert. Es werden somit weiterhin auch Beiträge in die 
Rentenversicherung gezahlt. Dies hat die finanziellen Auswirkungen 
der Pandemie für die Alterssicherung in Grenzen gehalten. 
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GLOSSAR 
 

 

 

Anmerkung: Alle im Glossar erklärten Be-
griffe sind im Fließtext kursiv gedruckt -
beim erstmaligen Erscheinen innerhalb ei-
nes Unterkapitels. 
 
aktiv Versicherte 
Aktiv Versicherte sind alle nach Kenntnis 
der gesetzlichen Rentenversicherung le-
benden Versicherten der gesetzlichen Ren-
tenversicherung, für die rentenrechtliche 
Zeiten –wie Pflichtbeitragszeiten, freiwil-
lige Beitragszeiten, geringfügige Beschäfti-
gungszeiten oder Anrechnungszeiten im 
Versicherungskonto innerhalb des Be-
richtsjahres (bei Zeitraumbetrachtung) 
oder für den 31.12. des Berichtsjahres (bei 
Stichtagsbetrachtung) gespeichert sind. 
Ebenso zählen dazu Versicherte mit Bonus 
aus Versorgungsausgleich, Beitragserstat-
tungen, Nachzahlungen für Ausbildungs-
zeiten oder der Zahlungen von Beiträgen 
bei vorzeitiger Inanspruchnahme einer 
Rente wegen Alters. 
 
aktueller Rentenwert 
Der aktuelle Rentenwert ist der Betrag, der 
der monatlichen Rente entspricht, wenn 
für ein Kalenderjahr Beiträge aufgrund des 
Durchschnittsentgelts gezahlt worden sind. 
Der aktuelle Rentenwert wird bei der Be-
rechnung einer Rente in die Rentenformel 
eingesetzt und entscheidet mit über die 
Höhe und die Anpassung der Rente. 
Solange die Einkommensverhältnisse in 
den alten und → neuen Bundesländern un-
terschiedlich sind, gibt es zusätzlich einen 
aktuellen Rentenwert (Ost). 
 
Altersteilzeit 
→ Beschäftigte in Altersteilzeit 
 
Anrechnungszeit  
Anrechnungszeiten sind Zeiten, in denen 
der Versicherte aus hauptsächlich persön-
lichen schutzwürdigen Gründen keine Bei-
träge gezahlt hat (→ beitragsfreie Zeiten), 
die aber dennoch für die → Wartezeit von 
35 Jahren und für die Rentenberechnung 
berücksichtigt werden. Anrechnungszeiten 

sind beispielsweise Zeiten, in denen eine 
versicherte Berufstätigkeit wegen Arbeits-
unfähigkeit, Schwangerschaft, Mutter-
schaft, Arbeitslosigkeit oder einer 
Ausbildungssuche unterbrochen ist oder 
unterbleibt. 
 
Anrechnungszeitversicherte 
Als Anrechnungszeitversicherte werden 
alle Personen ausgewiesen, die im Refe-
renzzeitraum ausschließlich → Anrech-
nungszeiten zurückgelegt haben. Als 
Anrechnungszeitversicherter kann zum ei-
nen nur erfasst werden, wer den Versiche-
rungsträgern als solcher bekannt ist. 
Beispielsweise werden Schulzeiten von den 
Versicherten häufig erst im Zuge eines 
Leistungsantrags oder Kontenklärungsver-
fahrens gemeldet und sind deshalb nicht 
vollständig erfasst. Zum anderen werden 
→ Anrechnungszeiten in der Statistik der 
Deutschen Rentenversicherung nicht ge-
zählt, wenn am → Stichtag außerdem Bei-
tragszahlungen durch einen anderen 
Versicherungstatbestand erfolgten. Solche 
Versicherte sind dann unter der entspre-
chenden Gruppe der Beitragszahler er-
fasst. 
 
Arbeitslosengeld, Empfänger 
→ Leistungsempfänger nach dem SGB III 
 
Arbeitslosengeld II, Empfänger 
→ Leistungsempfänger nach dem SGB II 
 
Beitragsbemessungsgrenze  
Die Beitragsbemessungsgrenze ist die jähr-
lich festgesetzte Einkommensgrenze, bis zu 
der Pflichtbeiträge vom Bruttoarbeitsent-
gelt oder -einkommen zu zahlen sind. Dar-
überliegende Einkommensteile sind nicht 
beitragspflichtig. 
 
beitragsfreie Zeiten  
Beitragsfreie Zeiten sind Zeiten, in denen 
Versicherte zwar keine Beiträge zahlen, die 
aber trotzdem bei der Prüfung des Renten-
anspruchs und bei der Berechnung der 
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Rente berücksichtigt werden. Dies sind 
→ Anrechnungszeiten, → Ersatzzeiten und 
→ Zurechnungszeiten. 
 
beitragsgeminderte Zeiten  
Beitragsgeminderte Zeiten sind Kalender-
monate, die sowohl mit → Beitragszeiten als 
auch mit → Anrechnungszeiten, einer → Zu-
rechnungszeit oder mit → Ersatzzeiten be-
legt sind. Als beitragsgeminderte Zeiten 
gelten auch Kalendermonate mit Pflichtbei-
trägen für eine Berufsausbildung. 
 
Beitragszeiten  
Beitragszeiten sind Zeiten, für die Pflicht-
beiträge oder freiwillige Beiträge zur ge-
setzlichen Rentenversicherung gezahlt 
werden oder als gezahlt gelten. Sie werden 
nochmals unterschieden nach → vollwerti-
gen Beitragszeiten und → beitragsgemin-
derten Zeiten. 
 
Berücksichtigungszeiten  
Berücksichtigungszeiten sind Zeiten, die 
zwar selbst nicht bewertet werden, aber 
sich sowohl beim Rentenanspruch – bei der 
→ Wartezeit von 35 oder 45 Jahren – als 
auch bei der Gesamtleistungsbewertung 
und den Mindestentgeltpunkten bei gerin-
gem Arbeitsentgelt auswirken. Berücksich-
tigungszeiten können Zeiten der 
Kindererziehung bis zum zehnten Geburts-
tag des Kindes oder Zeiten der nicht er-
werbsmäßigen Pflege eines 
Pflegebedürftigen in der Zeit zwischen dem 
1. Januar 1992 und dem 31. März 1995 
sein. 
 
Berufsausbildung 
→ Beschäftigte aufgrund einer Berufsausbil-
dung 
 
Beschäftigte aufgrund einer Berufsausbil-
dung  
Personen, die zu ihrer Berufsausbildung 
beschäftigt sind, unterliegen der Renten-
versicherungspflicht auch dann, wenn sie 
kein Arbeitsentgelt beziehen. Der Erwerb 
beruflicher Kenntnisse, Fertigkeiten oder 
Erfahrungen im Rahmen einer betriebli-
chen Berufsausbildung gilt als Beschäfti-
gung. Die Zeiten der Berufsausbildung 
werden bei der Berechnung der Renten-
höhe in der Regel aufgewertet. Aufgrund 
dieser rentenrechtlichen Sonderstellung 

werden Beschäftigte in Berufsausbildung 
in der Statistik der Versicherten der Deut-
schen Rentenversicherung gesondert aus-
gewiesen. 
 
Beschäftigte in Altersteilzeit 
Als Beschäftigte in Altersteilzeit oder Al-
tersteilzeitbeschäftigte werden alle Be-
schäftigten bezeichnet, die eine 
Beschäftigung im Sinne des Altersteilzeit-
gesetzes vom 23. Juli 1996 (einschließlich 
Modifizierungen) ausgeübt haben und für 
die Versicherungspflicht als Arbeitnehmer 
bestanden hat. Leistungen nach dem Al-
tersteilzeitgesetz werden für Arbeitnehmer 
gewährt, die aufgrund einer Vereinbarung 
mit dem Arbeitgeber ihre Arbeitszeit auf 
die Hälfte der bisherigen wöchentlichen 
Arbeitszeit verringert haben und innerhalb 
der letzten fünf Jahre vor Beginn der Al-
tersteilzeitarbeit mindestens 1.080 Kalen-
dertage versicherungspflichtig beschäftigt 
im Sinne des SGB III gewesen sind. 
 
Beschäftigte mit Beitragsbesonderheiten  
Beschäftigte mit Beitragsbesonderheiten 
weichen entweder bei den zu zahlenden 
anteiligen Beiträgen vom Standardbei-
tragssatz ab, oder die Bewertung der Bei-
träge bei der Rentenberechnung erfolgt 
aufgrund gesonderter gesetzlicher  
Bestimmungen. Zu den Beschäftigten mit 
Beitragsbesonderheiten zählen → geringfü-
gig Beschäftigte, → Beschäftigte mit Entgelt 
in der Gleitzone, → Beschäftigte aufgrund 
einer Berufsausbildung und → Beschäftigte 
in Altersteilzeit (vgl. → Beschäftigte ohne 
Beitragsbesonderheiten). 
 
Beschäftigte mit Entgelt im Übergangsbe-
reich  
Der Übergangsbereich beschreibt einen 
Einkommensbereich, der über den → Ent-
gelten von → geringfügig Beschäftigten und 
unter einer Obergrenze liegt. Der Über-
gangsbereich lag Anfang 2022 zwischen 
450,01 und 1.300 Euro, Ende 2022 zwi-
schen 520,01 und 1.600 Euro und liegt seit 
1.Januar 2023 zwischen 520,01 und 2.000 
Euro. In diesem Entgeltbereich wird der 
anteilige Beitragssatz des Arbeitnehmers 
nicht auf das erzielte Arbeitsentgelt, son-
dern auf ein über eine Formel berechnetes 
niedrigeres fiktives → Entgelt bezogen, 
ohne dass dies zu einer Verringerung der 
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Entgeltpunkte führt. Der Arbeitgeber ent-
richtet den vollen Beitragsanteil. Der Über-
gangsbereich ersetzt die bis Mitte 2019 
bestehende Gleitzonenregelung.  
 
Beschäftigte ohne Beitragsbesonderhei-
ten 
Zu den Beschäftigten ohne Beitragsbeson-
derheiten zählen alle Beschäftigte, die den 
vollen Beitragssatz auf Basis ihrer tatsäch-
lich erzielten → Entgelte bis zur → Beitrags-
bemessungsgrenze paritätisch mit dem 
Arbeitgeber zahlen und die für ihre Be-
schäftigungszeiten keine besondere ren-
tenrechtliche Bewertung erhalten (vgl. 
→ Beschäftigte mit Beitragsbesonderhei-
ten). 
 
Beschäftigte, versicherungspflichtig  
Versicherungspflichtig Beschäftigte leisten 
nicht selbstständige Arbeit, insbesondere 
in einem Arbeitsverhältnis.  
 
Bezugsgröße 
Die Bezugsgröße ist das → Durchschnitts-
entgelt der gesetzlichen Rentenversiche-
rung im vorvergangenen Kalenderjahr, 
aufgerundet auf den nächsthöheren durch 
420 teilbaren Betrag.  
 
Durchschnittsentgelt 
Das durchschnittliche Bruttojahresarbeits-
entgelt wurde 1955 einmalig vom Statisti-
schen Bundesamt ermittelt und wird 
seitdem durch Anwendung von Lohnzu-
wachsraten aus den Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen fortgeschrieben. 
 
Entgelte 
→ Versichertenentgelte 
 
Entgeltpunkte  
Das in den einzelnen Kalenderjahren durch 
Beiträge versicherte Arbeitsentgelt oder  
Arbeitseinkommen wird in Entgeltpunkte 
umgerechnet. Die Versicherung eines bei-
tragspflichtigen Entgelts in Höhe des 
Durchschnittsentgelts eines Kalenderjahrs 
ergibt einen vollen Entgeltpunkt. 
 
Ersatzzeit  
Ersatzzeiten sind Zeiten vor 1992, in denen 
Versicherte keine Beiträge zahlen konnten, 
weil sie durch außergewöhnliche Um-
stände, wie zum Beispiel Kriegsgefangen-
schaft oder politische Haft in der DDR, 

daran gehindert waren. Diese Zeiten wer-
den bei der Prüfung des Rentenanspruchs 
und bei der Berechnung der Rente berück-
sichtigt. 
 
freiwillig Versicherte  
Freiwillig Versicherte sind alle Personen, 
die freiwillig Beiträge entrichten. Sie er-
werben damit – bezogen auf Alter und Tod 
– denselben Versicherungsschutz wie 
→ Pflichtversicherte. 
 
Geburtenziffer  
Als zusammengefasste Geburtenziffer wird 
die Zahl der lebend Geborenen in Relation 
zur Anzahl der Frauen im fertilen Alter (15 
bis 45 Jahre) bezeichnet.1,17 
 
geringfügig Beschäftigte  
Eine geringfügige Beschäftigung liegt vor, 
wenn die Entgeltgrenze von 520 Euro mo-
natlich (im Jahr 2023) regelmäßig nicht 
überschritten wird. Als geringfügig Be-
schäftigte gelten außerdem die sogenann-
ten kurzfristigen Beschäftigungen, die 
innerhalb eines Kalenderjahrs auf längs-
tens zwei Monate oder 50 Arbeitstage be-
grenzt sind. Bei solchen Beschäftigungen 
ist es unerheblich, wie hoch das monatlich 
erzielte Arbeitsentgelt ist. Arbeitsentgelte 
aus kurzfristigen Beschäftigungsverhält-
nissen sind in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung nicht beitragspflichtig. 
 
Handwerker 
Unter Handwerker werden hier selbststän-
dige Gewerbetreibende im Handwerksge-
werbe verstanden. Das 
Handwerksgewerbe muss unter Nachweis 
bestimmter Qualifikationen ausgeübt wer-
den, in der Regel durch Eintragung in die 
Handwerksrolle. Handwerker können sich 
von der Versicherungspflicht befreien las-
sen, wenn sie für mindestens 18 Jahre 
Pflichtbeiträge gezahlt haben. 
 
Kindererziehungszeit (KEZ) 
Wer Kinder erzieht, bekommt sogenannte 
Kindererziehungszeiten als Pflichtbeitrags-
zeiten in Höhe eines Durchschnittsentgelts 
gutgeschrieben. Für jedes nach 1991 gebo-
rene Kind werden die ersten drei Jahre 
nach dem Monat der Geburt als Erzie-
hungszeit angerechnet. Für Geburten vor 
1992 sind es 30 Kalendermonate. 
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latent Versicherte 
Bei den latent Versicherten handelt es sich 
um alle nach Kenntnis der Rentenversiche-
rung am Erhebungsstichtag lebenden Ver-
sicherten, deren → Versicherungskonto für 
das → Berichtsjahr weder → Beitragszeiten 
noch geringfügige Beschäftigungszeiten 
oder → Anrechnungszeiten aufweist und die 
keine Rente aus eigener Versicherung be-
ziehen. Sie müssen aber in früheren Kalen-
derjahren versicherungsrechtliche Zeiten 
oder einen Bonus aus einem Versorgungs-
ausgleich im Versicherungskonto gespei-
chert haben. Einschränkend ist 
festzuhalten, dass latent Versicherte nur 
bis zum Alter von 67 Jahren in dieser 
Statistik berücksichtigt werden. 
 
Leistungsempfänger nach dem SGB II  
Der Begriff wird synonym mit Arbeitslosen-
geld II – Empfängern verwendet. Zeiten des 
Bezugs von Leistungen nach dem SGB II 
sind seit dem Wegfall der Versicherungs-
pflicht zum 31. Dezember 2012 grundsätz-
lich → Anrechnungszeiten. 
 
Leistungsempfänger nach dem SGB III  
Der Begriff wird synonym mit Arbeitslosen-
geld oder Arbeitslosengeld I– Empfängern 
verwendet. Zeiten des Bezugs von Leistun-
gen nach dem SGB III (Arbeitslosengeld) 
sind Pflichtbeitragszeiten, wenn der Leis-
tungsbezieher im letzten Jahr vor Beginn 
der Leistung zuletzt rentenversicherungs-
pflichtig war.  
 
Lohnfaktor  
Der Lohnfaktor ist Teil der Rentenanpas-
sungsformel. Er bildet den Anstieg der bei-
tragspflichtigen → Versichertenentgelte aus 
dem vorletzten Jahr ab, korrigiert um die 
aktuelle Entwicklung der Bruttoentgelte 
aus der volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nung (VGR). 
 
Midijob 
→ Beschäftigte mit Entgelt im Übergangsbe-
reich 
 
Mindestversicherungszeit 
→ Wartezeit 
 
Minijobber  
→ geringfügig Beschäftigte 
 
neue Bundesländer  

Zu den neuen Bundesländern gehören die 
Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vor-
pommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thü-
ringen und der Ostteil Berlins.  
 
nicht beitragsgedeckte Leistungen  
Rentenbestandteile, denen als Maßnahme 
des sozialen Ausgleichs keine oder zu nied-
rige Beitragsleistungen zugrunde liegen, 
werden als nicht beitragsgedeckte Leistun-
gen bezeichnet. Da diese in die gesamtge-
sellschaftliche Verantwortung fallenden 
Mehrkosten nicht einseitig auf die Beitrags-
zahler umgelegt werden können, müssen 
sie von der Allgemeinheit getragen, also 
aus Steuermitteln finanziert werden. Dem-
entsprechend erhält die Deutsche Renten-
versicherung Bundeszuschüsse.  
 
Passiv Versicherte 
Aktiv Versicherte sind alle nach Kenntnis 
der gesetzlichen Rentenversicherung le-
benden Versicherten der gesetzlichen Ren-
tenversicherung, für die rentenrechtliche 
Zeiten – wie Pflichtbeitragszeiten, freiwil-
lige Beitragszeiten, geringfügige Beschäfti-
gungszeiten oder Anrechnungszeiten im 
Versicherungskonto innerhalb des Be-
richtsjahres (bei Zeitraumbetrachtung) 
oder für den 31.12. des Berichtsjahres (bei 
Stichtagsbetrachtung) gespeichert sind. 
Ebenso zählen dazu Versicherte mit Bonus 
aus Versorgungsausgleich, Beitragserstat-
tungen, Nachzahlungen für Ausbildungs-
zeiten oder der Zahlungen von Beiträgen 
bei vorzeitiger Inanspruchnahme einer 
Rente wegen Alters. 
 
Pflichtversicherte  
Als Pflichtversicherte werden alle Personen 
ausgewiesen, in deren → Versicherungs-
konto im jeweiligen Bezugszeitraum we-
nigstens ein Pflichtbeitrag gespeichert 
wurde. 
 
Regelaltersgrenze  
Wer die Regelaltersgrenze erreicht hat, 
kann auf Antrag – wenn die allgemeine 
→ Wartezeit von fünf Jahren erfüllt ist – die 
Regelaltersrente erhalten. Die Regelalters-
grenze ist für Geburtsjahrgänge bis 1946 
der 65. Geburtstag. Sie wird für Versi-
cherte der Geburtsjahrgänge 1947 bis 
1963 von 2012 an schrittweise auf den 67. 
Geburtstag angehoben. Für Versicherte, 
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die ab 1964 geboren sind, ist die Regelal-
tersgrenze der 67. Geburtstag. 
 
Rentenanpassung  
Als Rentenanpassung wird die jährliche 
Dynamisierung (Erhöhung) der Renten be-
zeichnet. Die Renten folgen dabei grund-
sätzlich der Bruttolohnentwicklung – unter 
Berücksichtigung von Veränderungen des 
Beitragssatzes, des Altersvorsorgeanteils 
und des Nachhaltigkeitsfaktors. Die Anpas-
sung erfolgt in der Regel zum 1. Juli eines 
Jahres. 
 
Rentenanwartschaft  
Als Rentenanwartschaft wird die am Erhe-
bungsstichtag fiktiv berechnete Rente be-
zeichnet, die sich aus den bis dahin im 
→ Versicherungskonto gespeicherten Bei-
trägen in die gesetzliche Rentenversiche-
rung und den zurückgelegten 
→ rentenrechtlichen Zeiten ergibt. 
 
rentenrechtliche Zeiten  
Rentenrechtliche Zeiten sind alle Zeiten, 
die für die Berechnung der Rente des Ver-
sicherten berücksichtigt werden können. 
Dazu zählen → Beitragszeiten als Zeiten mit 
vollwertigen Beiträgen oder als → beitrags-
geminderte Zeiten, → beitragsfreie Zeiten 
und → Berücksichtigungszeiten. 
 
sonstige Leistungsempfänger nach dem 
SGB 
Als sonstige Leistungsempfänger nach dem 
SGB werden in der Statistik der Deutschen 
Rentenversicherung die Empfänger von 
Entgeltersatzleistungen (z.B. Krankengeld, 
Verletztengeld, Versorgungskrankengeld, 
Übergangsgeld) bezeichnet. Nicht dazu ge-
hören die → Leistungsempfänger nach dem 
SGB II oder SGB III, die gesondert ausge-
wiesene Fallgruppen darstellen. 
 
Stichtag 
Der Stichtag (auch Erhebungsstichtag) ist 
der 31. Dezember eines jeden Jahres. Alle 
Merkmale in dieser Statistik mit Ausnahme 
der Staatsangehörigkeit, des Wohnorts und 
des Versicherungsträgers werden zu die-
sem Stand erhoben.  
 
Übergangsbereich 
→ Beschäftigte mit Entgelt im Übergangsbe-
reich 
 

Übergangsfälle 
Bei den Übergangsfällen handelt es sich um 
Versicherte, die zwar in dem durch den Er-
hebungsstichtag abgeschlossenen Kalen-
derjahr einen Tatbestand aktiver 
Versicherung erfüllt haben, bei denen aber 
die aktive Versicherung nicht den Erhe-
bungsstichtag überlappt. Dazu gehören 
auch jene Versicherte, die im Jahresverlauf 
aus der aktiven Versicherung ausgeschie-
den sind, ohne dass sie eine Rente aus ei-
gener Versicherung beziehen. Nicht zu den 
Übergangsfällen zählen Versicherte, die bis 
zum Stichtag verstorben sind oder eine 
Versichertenrente beziehen. 
 
Übergangsgeld 
Das Übergangsgeld ist eine finanzielle Un-
terstützung für Versicherte, die eine Leis-
tung zur Rehabilitation erhalten und in 
dieser Zeit nicht oder nicht voll arbeiten 
können. 
 
Versichertenentgelte 
Das Versichertenentgelt eines Kalender-
jahrs ist das im → Versicherungskonto ge-
speicherte und gegebenenfalls auf die 
→ Beitragsbemessungsgrenze begrenzte 
versicherungspflichtige Entgelt von Be-
schäftigten, auf das Beiträge zur gesetzli-
chen Rentenversicherung erhoben werden. 
 
 
versicherungspflichtig Beschäftigte 
→ Beschäftigte, versicherungspflichtig 
 
Versicherungskonto 
Als Versicherungskonto wird die mit Mit-
teln der automatischen Datenverarbeitung 
geführte und verwaltete Datensammlung 
bezeichnet, in der die Versicherungsträger 
alle Informationen eines Versicherten spei-
chern, die für die spätere Leistungsgewäh-
rung bedeutsam sind. In das 
Versicherungskonto werden die von Ar-
beitgebern, Versicherten und sonstigen Or-
ganisationen gemeldeten Daten 
aufgenommen. 
 
Versicherungszeiten 
→ rentenrechtliche Zeiten 
 
vollwertige Beitragszeiten 
Vollwertige Beitragszeiten sind Kalender-
monate, die mit Beiträgen belegt und in de-
nen keine weitere Belegung durch 
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→ Anrechnungszeiten, → Zurechnungszei-
ten, → Ersatzzeiten oder Zeiten einer Be-
rufsausbildung vorliegen. 
 
Wartezeit 
Wartezeit (auch Mindestversicherungszeit) 
wird die Zeit genannt, die Versicherte in 
bestimmtem Umfang mit → rentenrechtli-
chen Zeiten belegt haben müssen, um eine 
Leistung beanspruchen zu können. Bei der 
Regelaltersrente beispielsweise beträgt die 
sogenannte allgemeine Wartezeit 60 Ka-
lendermonate, also fünf Jahre. 
 
Zurechnungszeit 
Zurechnungszeiten werden für Versicherte 
gewährt, die bereits vor dem 62. Geburts-
tag eine Erwerbsminderungsrente erhal-
ten. Zu den vorhandenen Zeiten wird die 
Zeit bis zum 62. Geburtstag mit dem Wert 
berücksichtigt, der der durchschnittlichen 
monatlichen Beitragszahlung während des 
bisherigen Versicherungslebens ent-
spricht. Ab 2018 wird die Zurechnungszeit 
schrittweise angehoben und soll 2031 bei 
67 Jahren liegen. Auch bei Hinterbliebe-
nen- und Erziehungsrenten wird eine Zu-
rechnungszeit angerechnet. 
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Tab. A1: Anteil der Beschäftigten an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in den Jah-
ren 2013 bis 2023 

Jahr 

Versicherungs-
pflichtig 

Beschäftigte insge-
samt 

Beschäftigte ohne 
Beitragsbe-son-

derheiten 

Beschäftigte mit 
Beitragsbe-son-

derheiten 

Bevölkerung im 
Alter 15 bis 64 

Jahre 

        

2013 28.899.413 25.228.126 3.671.287 53.272.221 

2014 29.351.137 25.728.780 3.622.357 53.422.103 

2015 29.982.650 26.455.926 3.526.724 53.994.380 

2016 30.508.733 27.043.871 3.464.862 53.963.380 

2017 31.106.210 27.676.710 3.429.500 53.910.881 

2018 31.744.467 28.326.362 3.418.105 53.844.866 

2019 32.201.152 28.390.291 3.810.861 53.684.770 

2020 32.012.601 28.062.369 3.950.232 53.405.595 

2021 32.553.657 28.553.301 4.000.356 53.193.690 

2022 32.909.499 28.730.237 4.179.262 53.769.842 

2023 32.995.006 27.522.105 5.472.901 53.109.702 

Anteil an der Bevölkerung im Alter zwischen 15 und 64 Jahren in Prozent 

2013 54,2 % 47,4 % 6,9 % 100,0 % 

2014 54,9 % 48,2 % 6,8 % 100,0 % 

2015 55,5 % 49,0 % 6,5 % 100,0 % 

2016 56,5 % 50,1 % 6,4 % 100,0 % 

2017 57,7 % 51,3 % 6,4 % 100,0 % 

2018 59,0 % 52,6 % 6,3 % 100,0 % 

2019 60,0 % 52,9 % 7,1 % 100,0 % 

2020 59,9 % 52,5 % 7,4 % 100,0 % 

2021 61,2 % 53,7 % 7,5 % 100,0 % 

2022 61,2 % 53,4 % 7,8 % 100,0 % 

2023 62,1 % 51,8 % 10,3 % 100,0 % 

Quellen: Statistik der Deutschen Rentenversicherung – Versicherte 2013 bis 2023; Statistisches Bundes-
amt 

 
Bezug: Abbildung 3, S.26 
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Tab. A2: Anteil der versicherungspflichtig (VP) Beschäftigten an der Bevölkerung im er-
werbsfähigen Alter nach Geschlecht und Region am Jahresende 2013 und 2023 

 
 
Bezug: Abbildung 4, S.27 
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Tab. A3: Versicherungspflichtig (VP) Beschäftigte im erwerbsfähigen Alter und Beschäfti-
gungsquoten nach Bundesland und Geschlecht am 31.12.2023 

Bundesland 

Frauen Männer 

 VP 
Beschäftigte 

Bevölkerung 
15 bis 64 

Jahre 

Anteil der 
Beschäftig-
ten an der 
Bevölke-

rung 

VP 
Beschäftigte 

Bevölkerung 
15 bis 64  

Jahre 

Anteil der 
Beschäftig-
ten an der 
Bevölke-

rung 

in Tausend in Tausend in Prozent in Tausend in Tausend in Prozent 
Baden-
Württem-
berg  

2.026 3.551 57,0 % 2.371 3.681 64,4 % 

Bayern  2.526 4.183 60,4 % 2.885 4.331 66,6 % 

Berlin 651 1.215 53,6 % 706 1.233 57,2 % 

Branden-
burg  465 759 61,2 % 489 790 61,9 % 

Bremen  108 223 48,4 % 131 232 56,4 % 

Hamburg  352 626 56,1 % 387 627 61,8 % 

Hessen  1.114 1.999 55,7 % 1.285 2.042 62,9 % 

Mecklen-
burg-Vor-
pommern  

279 464 60,1 % 287 482 59,5 % 

Niedersach-
sen  

1.421 2.497 56,9 % 1.641 2.560 64,1 % 

Nordrhein-
Westfalen  3.100 5.717 54,2 % 3.604 5.839 61,7 % 

Rheinland-
Pfalz  

710 1.284 55,3 % 810 1.322 61,2 % 

Saarland  160 311 51,4 % 182 321 56,7 % 

Sachsen  727 1.172 62,0 % 800 1.253 63,9 % 

Sachsen-An-
halt  378 619 61,0 % 418 658 63,5 % 

Schleswig-
Holstein  519 925 56,1 % 557 929 59,9 % 

Thüringen  365 610 59,8 % 407 654 62,3 % 

Deutschland 
(gesamt) 14.902 26.156 57,0 % 16.959 26.953 62,9 % 

Quellen: Statistik der Deutschen Rentenversicherung – Versicherte 2023; Statistisches Bundesamt –  
Bevölkerung 2023 

 
Bezug: Abbildung 5, S.28 
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Tab. A4: Geringfügig Beschäftigte nach Versicherungsverhältnis am Jahresende 2012 und 
2023 

Versicherungsverhältnis 

2012 2023 

Anteil 
Anzahl der 
Personen,  
in Tausend 

Anteil 

Anzahl der 
Personen,  

in Tau-
send 

versicherungsfreie geringfügig Beschäftigte,  
gewerblicher Bereich 90,0 % 5.045 73,3 % 3.957 

versicherungsfreie geringfügig Beschäftigte,  
im Privathaushalt 2,8 % 156 2,6 % 138 

versicherungspflichtige geringfügig Beschäftigte, 
gewerblicher Bereich 

6,4 % 360 23,3 % 1.260 

versicherungspflichtige geringfügig Beschäftigte, 
im Privathaushalt 0,2 % 14 0,4 % 24 

geringfügig Beschäftigte, parallel im Privathaus-
halt und  
im gewerblichen Bereich 

0,6 % 32 0,4 % 21 

 
Quelle: Statistik der Deutschen Rentenversicherung – Versicherte 2012 und 2023, Sonderauswertung 

 
 
Bezug: Abbildung 6, S.32 
 

Tab. A5: Geringfügig Beschäftigte nach Versicherungsverhältnis 2008 bis 2023 

Jahr 

Anzahl Minijobber Anzahl Versicherungspflichtige Minijobber 

alle gering-
fügig Be-

schäftigten 

nur Beiträge 
aus geringfü-
giger Beschäf-

tigung 

mit zusätzli-
cher Pflicht-
versicherung 

alle geringfü-
gig Beschäf-

tigten 

nur Beiträge 
aus geringfü-
giger Beschäf-

tigung 

mit zusätzli-
cher Pflicht-
versicherung 

in Tausend 
2008 5.349 3.519 1.829 284 253 31 
2009 5.493 3.570 1.924 312 277 35 
2010 5.545 3.546 1.999 332 293 40 
2011 5.688 3.561 2.127 355 310 46 
2012 5.607 3.444 2.163 376 324 52 
2013 5.686 3.459 2.227 999 787 212 
2014 5.610 3.355 2.255 1.099 846 253 
2015 5.461 3.175 2.285 1.142 850 292 
2016 5.401 3.068 2.334 1.154 841 313 
2017 5.395 2.950 2.446 1.179 823 355 
2018 5.412 2.840 2.573 1.202 807 395 
2019 5.409 2.733 2.676 1.221 791 430 
2020 4.676 2.274 2.401 1.113 696 417 
2021 5.088 2.389 2.699 1.191 716 475 
2022 5.324 2.442 2.882 1.274 747 527 
2023 5.400 2.412 2.987 1.287 731 557 

Quelle: Statistik der Deutschen Rentenversicherung – Versicherte 2008 und 2023, Sonderauswertung  
 
Bezug: Abbildung 7, S.33
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Tab. A6: Geringfügig Beschäftigte ohne Rentenbezug, 2013 bis 2023 

Jahr 

geringfügig 
Beschäftigte 
insgesamt,  
in Tausend 

Ausschließlich 
geringfügig 

Beschäftigte,  
in Tausend 

Anteil geringfü-
gig Beschäftigter 
insgesamt an al-
len Beschäftigten 

Anteil ausschließ-
lich geringfügig 
Beschäftigter an 
allen Beschäftig-

ten 

Beschäftigte,  
in Tausend 

2013 5.686 2.973 17,7 % 9,2 % 31.719 

2014 5.610 2.870 17,4 % 8,9 % 31.995 

2015 5.461 2.716 16,8 % 8,4 % 32.429 

2016 5.401 2.628 16,4 % 8,0 % 32.848 

2017 5.395 2.528 16,0 % 8,6 % 33.359 

2018 5.412 2.447 16,0 % 7,2 % 33.911 

2019 5.409 2.377 15,8 % 6,9 % 34.284 

2020 4.676 1.990 13,9 % 5,9 % 33.735 

2021 5.088 2.094 14,8 % 6,1 % 34.363 

2022 5.324 2.144 15,3 % 6,2 % 34.747 

2023 5.400 2.104 15,5 % 6,0 % 34.825 

Quelle: Statistik der Deutschen Rentenversicherung – Versicherte 2013 bis 2023 
 
Bezug: Abbildung 8, S.34 
 
 

Tab. A7: Geringfügig Beschäftigte mit weiteren Versicherungsverhältnissen am 31.12.2023 

Versicherungsverhältnis 

Anteil an allen  
geringfügig Beschäftigten  

mit weiteren Versichertensta-
tus 

Anzahl der geringfü-
gig Beschäftigten,  

in Tausend  

mit Beschäftigung          84,0 % 2.770 

mit Selbstständigkeit 0,4 % 15 

mit Arbeitlosengeldbezug 2,1 % 70 

mit Bezug von Arbeitslosengeld II 8,5 % 279 

mit Pflegepersonenstatus 3,3 % 107 

sonstige 1,7 % 55 

insgesamt 100,0 % 3.296 

Quelle: Statistik der Deutschen Rentenversicherung – Versicherte 2023, Sonderauswertung 
 
Bezug: Abbildung 9, S.35   
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Tab. A8: Verteilung der geringfügig Beschäftigten nach Geschlecht und nach Altersgruppen 
am 31.12.2023 

Altersgruppen 

geringfügig Beschäftigte ohne Rentenbezug 

Männer Frauen insgesamt 

Anzahl,  
in Tausend Anteil 

Anzahl,  
in Tausend Anteil 

Anzahl,  
in Tausend 

bis 19 249 11,4 % 286 13,1 % 535 

20–24 307 14,0 % 362 16,5 % 669 

25–29 265 12,1 % 265 12,1 % 531 

30–34 233 10,6 % 257 11,7 % 490 

35–39 211 9,6 % 289 13,2 % 500 

40–44 191 8,7 % 324 14,8 % 516 

45–49 173 7,9 % 323 14,8 % 497 

50–54 178 8,1 % 356 16,2 % 534 

55–59 187 8,5 % 396 18,1 % 583 

60–64 155 7,1 % 307 14,0 % 463 

ab 65 41 1,9 % 42 1,9 % 83 

insgesamt 2.192 40,6 % 3.208 59,4 % 5.400 

Quelle: Statistik der Deutschen Rentenversicherung – Versicherte 2023 
 
Bezug: Abbildung 10, S.36
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Tab. A9: Anteil geringfügig Beschäftigter an der Bevölkerung zwischen 15 und 64 Jahren 
nach Bundesland am 31.12.2023 

Bundesland 
Anteil der gering-
fügig Beschäftig-

ten 

geringfügig Beschäf-
tigte ohne Rentenbe-

zug,  
in Tausend 

Bevölkerung  
15 bis 64 Jahre,  

in Tausend 

Baden-Württemberg 11,4 % 827 7.232 

Bayern 11,4 % 968 8.513 

Berlin 6,0 % 148 2.448 

Brandenburg 5,3 % 82 1.549 

Bremen 10,0 % 46 455 

Hamburg 9,7 % 121 1.253 

Hessen 10,2 % 413 4.041 

Mecklenburg-Vorpommern 5,4 % 51 946 

Niedersachsen 10,4 % 523 5.057 

Nordrhein-Westfalen 10,5 % 1.213 11.556 

Rheinland-Pfalz 10,6 % 275 2.606 

Saarland 9,1 % 57 632 

Sachsen 5,6 % 136 2.425 

Sachsen-Anhalt 4,9 % 63 1.277 

Schleswig-Holstein 10,1 % 188 1.855 

Thüringen 5,4 % 69 1.264 

Quelle: Statistik der Deutschen Rentenversicherung – Versicherte 2023 
 
Bezug: Abbildung 11, S.37
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Tab. A10: Versicherten- und Rentenquoten der 60 bis 64-jährigen Bevölkerung am Jahres-
ende 

Jahr 

versiche-
rungs- 

pflichtig Be-
schäftigte  

Versicherte 
mit Bezug von 

Leistungen 
wegen Ar-

beitslosigkeit 

gering- 
fügig Be-
schäftigte 

sonstige 
Aktiv Ver-
sicherte 

passiv 
Versi-
cherte 

Versicher-
ten-rentner 

Differenz 
zur 

Wohn-be-
völkerung 

2013 31,5 % 7,0 % 3,1 % 3,8 % 23,2 % 29,6 % 1,6 % 

2014 33,3 % 6,7 % 3,1 % 3,9 % 23,5 % 28,1 % 1,3 % 

2015 34,3 % 6,5 % 2,9 % 4,0 % 23,2 % 27,8 % 1,3 % 

2016 36,3 % 6,3 % 2,8 % 4,0 % 22,7 % 26,2 % 1,5 % 

2017 38,3 % 6,4 % 2,8 % 4,3 % 22,0 % 24,6 % 1,6 % 

2018 40,3 % 6,4 % 2,7 % 4,5 % 21,4 % 23,3 % 1,5 % 

2019 42,0 % 6,3 % 2,6 % 4,7 % 20,8 % 22,2 % 1,4 % 

2020 42,9 % 6,9 % 2,2 % 4,9 % 20,3 % 21,4 % 1,4 % 

2021 44,3 % 6,6 % 2,2 % 4,9 % 20,0 % 20,6 % 1,4 % 

2022 45,2 % 6,6 % 2,2 % 4,9 % 19,6 % 19,7 % 1,7 % 

2023 46,6 % 6,6 % 2,1 % 4,8 % 19,5 % 19,4 % 0,9 % 
Quellen: Sonderauswertung der Statistik der Deutschen Rentenversicherung – Versicherte und Rentenbestand 
am 31.12. mit Wohnort im Inland, verschiedene Jahre, zur Bevölkerung: Statistisches Bundesamt, eigene Be-
rechnungen 

 
Bezug: Abbildung 12, S.39 
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Tab. A11: Beschäftigungsquoten verschiedener Geburtskohorten nach Alter  

Alter 

Geburtskohorten 
1935 – 
1939 

1940 – 
1944 

1945 – 
1949 

1950 – 
1954 

1955 – 
1959 

1960 – 
1964 

1965 – 
1969 

Beschäftigungsquote in Prozent der entsprechenden Bevölkerung 
50 - - 51,5 % 52,6 % 54,3 % 59,8 % 64,6 % 

51 - - 50,6 % 51,5 % 54,4 % 60,3 % 64,7 % 

52 - - 49,6 % 50,5 % 54,7 % 60,5 % 64,8 % 

53 - - 48,6 % 49,7 % 54,7 % 60,8 % 64,8 % 

54 - - 47,3 % 49,2 % 54,8 % 60,9 % 64,5 % 

55 - 45,3 % 45,3 % 48,4 % 54,9 % 60,9 % - 

56 - 42,2 % 43,3 % 47,9 % 54,8 % 60,5 % - 

57 - 39,2 % 41,5 % 47,4 % 54,3 % 59,9 % - 

58 - 35,3 % 39,2 % 46,6 % 53,8 % 59,2 % - 

59 - 32,1 % 37,3 % 45,6 % 53,0 % 58,3 % - 

60 14,8 % 23,4 % 30,0 % 42,4 % 51,8 % - - 

61 11,0 % 18,0 % 26,4 % 40,0 % 49,7 % - - 

62 8,9 % 14,2 % 23,3 % 36,3 % 47,4 % - - 

63 4,5 % 9,1 % 16,4 % 23,3 % 38,1 % - - 

64 2,8 % 6,2 % 12,8 % 15,1 % 19,6 % - - 
 
Bemerkung: Neue Berechnung für die Jahre 2011-2016 anhand revidierter Bevölkerungszahlen. 
Quellen: Sonderauswertung der Statistik der Deutschen Rentenversicherung – Versicherte und Rentenbestand 
am 31.12. mit Wohnort im Inland, verschiedene Jahre; Statistisches Bundesamt – Genesis Bevölkerung 2023; 
eigene Berechnungen 

 
Bezug: Abbildung 13, S.40 
 

Tab. A12: Anteile mit priorisiertem Versicherungsstatus nach dem Wohnort für Versicherte 
mit (ggf. imputierten) Kindererziehungszeiten am 31.12.2023 

Bundesland 

versicherungs-
pflichtige Be-
schäftigung / 
Selbstständig-

keit 

geringfügige 
Beschäfti-
gung ohne 

Eigenbeitrag 

Bezug 
von ALG 
oder ALG 

II 

sonstige  
nicht-

KEZ/KIBÜZ-
Zeiten 

nur KEZ  
(mit paralle-
len KIBÜZ) 

Gesamt 

alte Bundeslän-
der inkl. sons-
tige und 
Ausland 

30% 4% 11% 5% 49% 100% 

neue Bundes-
länder inkl. Ber-
lin 

42% 1% 16% 4% 37% 100% 

Gesamt 31% 4% 12% 5% 48% 100% 

Bemerkung: Priorisierung der Versicherungsstatus in der Reihenfolge der Nennung 
Quelle: Statistik der Deutschen Rentenversicherung – Versichertenkontenstichprobe 2023, Tab. A12 

 
Bezug: Abbildung 18, S.48 
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Tab. A13: Verteilung der Pflegepersonen am Jahresende nach Geschlecht, Altersgruppen 
und Versichertenstatus für 2012 und 2022 

Verteilung der Pflegepersonen 
2012 2022 

Anzahl, 
in Tausend Anteil 

Anzahl, 
in Tausend Anteil 

Pflegepersonen insgesamt 296 100,0 % 1.052 100,0 % 

nach Geschlecht         

  Frauen 268 90,6 % 906 86,0 % 

  Männer 28 9,4 % 147 14,0 % 

nach Alter         

  bis 29 Jahre 7 2,3 % 47 4,4 % 

  30 bis 39 Jahre 33 11,1 % 146 13,9 % 

  40 bis 49 Jahre 85 28,9 % 224 21,3 % 

  50 bis 59 Jahre 124 41,9 % 415 39,5 % 

  60 bis 64 Jahre 44 14,9 % 201 19,1 % 

  65 Jahre und älter 3 0,8 % 19 1,8 % 

nach Versichertenstatus         

  nur Pflegeperson 123 41,5 % 293 27,8 % 

  Pflegeperson und erwerbstätig 127 42,8 % 591 56,1 % 

  Pflegeperson und arbeitslos 42 14,2 % 144 13,7 % 

  Plfegeperson und sonstiger  
Versichertenstatus 4 1,5 % 24 2,3 % 

Quelle: Statistik der Deutschen Rentenversicherung – Versicherte 2012 und 2022, aktualisierte 
Zahlen aus dem Vorjahr 

 
Bezug: Abbildung 22, S.57 
 
 

Tab. A14: Verteilung der freiwillig Versicherten am Jahresende nach Geschlecht und Alters-
gruppen 

Jahr Geschlecht 
Altersgruppen 

bis 40 41-50 51-60 ab 61 

2013 
Frauen 2.458 7.185 41.377 20.464 

Männer 4.329 15.123 127.402 52.221 

2023 
Frauen 8.068 12.178 27.848 20.380 

Männer 14.650 20.089 40.893 43.094 

Quellen: Statistik der Deutschen Rentenversicherung – Versicherte 2013, 2023 
 
Bezug: Abbildung 24, S.61 
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Tab. A15: Ausländische aktiv Versicherte nach ausgewählten Staatsangehörigkeiten am 
Jahresende 

Jahr 

Ausländer 

im Berichtsjahr erstmals Versicherte 
aus  EU- Staaten, 

in Tausend 

im Berichtsjahr erstmals Versicherte 
aus anderen Staaten,  

in Tausend 

2013 329 168 

2014 465 206 

2015 497 303 

2016 480 518 

2017 485 483 

2018 504 405 

2019 469 368 

2020 371 269 

2021 418 320 

2022 455 985 

2023  418 737 

Quelle: Statistik der Deutschen Rentenversicherung – Versicherte 2013 bis 2023 
 
Bezug: Abbildung 26, S.63 
 

 



  116 
 

 

ÜBERBLICK ÜBER DIE FACHSTATISTIKEN 
 

 

 

 

Folgende Übersicht bietet Ihnen die Möglichkeit, sich über die Statis-
tiken der Deutschen Rentenversicherung zu informieren. 

Im Vordergrund stehen dabei Statistikergebnisse von allen Trägern 
der Rentenversicherung insgesamt. 

 

 

 

 

 

 

 

Auf den folgenden Seiten finden Sie die wichtigsten Publikationen der 
Statistik der Deutschen Rentenversicherung. 
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 Statistikbände 

 

Statistikband „Versicherte 2023“: 

  

 

Wenn Sie an tiefgehenden Informationen zu den Fachsta-

tistiken in der deutschen gesetzlichen Rentenversiche-

rung interessiert sind, können Sie diese Statistiken auf 

dem Statistikportal der Deutschen Rentenversicherung 

finden. (www.statistik-rente.de) 

Seit 2016 gibt es Fachstatistiken zu folgenden Bereichen: 

- Versicherte 

- Rehabilitation 

- Rente 

  

 
 Rentenversicherung in Zeitreihen 

 

Publikation als Band 22: 

  

 

Diese Publikation gehört als Band 22 zur Schriftenreihe 

der Zeitschrift „Deutsche Rentenversicherung“. Sie er-

scheint einmal jährlich.  

Hier finden Sie Zahlen und Informationen zur Rentenver-

sicherung und angrenzenden Themen, z.B. eine Erläute-

rung vieler Begriffe rund um die Statistik. 

Auch wichtige volkswirtschaftliche und demografische Da-

ten sowie der Personalbestand in der Deutschen Renten-

versicherung werden dort dargestellt. 
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 Reha-Bericht 2024 

 

  

 

Mit dem Reha-Bericht 2024 werden die wichtigsten aktuel-

len Daten und Fakten zur medizinischen und beruflichen Re-

habilitation der Rentenversicherung zur Verfügung gestellt. 

Der Bericht beschreibt Umfang und Struktur der medizini-

schen und beruflichen Rehabilitation sowie die Aufwendun-

gen der Rentenversicherung für Rehabilitationsleistungen. 

Wesentliche Grundlage sind die Statistikdaten aus dem Jahr 

2023 sowie Ergebnisse aus der Reha-Qualitätssicherung. 

  

 Rentenversicherung in Zahlen 2024 

 

„Rentenversicherung  

in Zahlen 2024“: 

  

 

Diese handliche Broschüre enthält eine Zusammenstellung 

vieler wichtiger Werte der Rentenversicherung. Themen 

sind Finanzen, Versicherte, Rehabilitation, Renten. 

Die Broschüre hat ein kleineres Format als DIN-A5 und eig-

net sich daher besonders zum Mitnehmen. Sie erscheint 

einmal jährlich und kann auch auf der Internetseite: 

www.deutsche-rentenversicherung.de unter 

(Statistiken, Statistikpublikationen) als PDF-Datei herunter-

geladen werden. 

 

  

   



  119 
 

 

 
 

 Aktuelle Daten 2025 

 

Aktuelle Daten 2025: 

  

 

Das Faltblatt "Aktuelle Daten 2025" informiert auf insge-

samt fünf Seiten über Berechnungswerte und Auszüge 

aus den Fachstatistiken der Rentenversicherung.  

 

Die Publikation ist nur elektronisch als PDF-Datei erhält-

lich: www.deutsche-rentenversicherung.de 

(Statistiken, Statistikpublikationen). 

 

Sie wird einmal jährlich aktualisiert. 
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